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Textgegenüberstellung 

 Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung:  

Kriegsopferversorgungsgesetz 

§ 12. (1) und (2) … § 12. (1) und (2) … 

(3) Die Zusatzrente ist insoweit zu erhöhen, als das monatliche Einkommen 
(§ 13) ohne Berücksichtigung der Grundrente und einer allfälligen Schwerst-
beschädigtenzulage 66 vH des jeweiligen Betrages des Richtsatzes für Pensi-
onsberechtigte auf Witwen/Witwerpension gemäß § 293 Abs. 1 erster Satz 
lit. b des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955, nicht 
erreicht. Dieser Betrag ist in sinngemäßer Anwendung des § 63 Abs. 3 auf 
volle Schillingbeträge zu runden. 

(3) Die Zusatzrente ist insoweit zu erhöhen, als das monatliche Einkommen 
(§ 13) ohne Berücksichtigung der Grundrente und einer allfälligen Schwerst-
beschädigtenzulage 66 vH des jeweiligen Betrages des Richtsatzes für Pensi-
onsberechtigte auf Witwen/Witwerpension gemäß § 293 Abs. 1 erster Satz 
lit. b des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955, nicht 
erreicht. Dieser Betrag ist in sinngemäßer Anwendung des § 63 Abs. 3 zu run-
den. 

§ 13. (1) Unter Einkommen im Sinne des § 12 Abs. 2 ist – abgesehen von 
den Sonderbestimmungen der Abs. 4 bis 8 – die Wertsumme zu verstehen, die 
einer Person aus dauernden Ertragsquellen in Geld- oder Güterform zufließt 
und die sie verbrauchen kann, ohne daß ihr Vermögen geschmälert wird. Zum 
Einkommen zählen jedoch nicht Familienbeihilfen, Erziehungsbeiträge sowie 
die für Kinder gewährten Familienzulagen, Familienzuschläge, Steigerungsbe-
träge und sonstigen gleichartigen Leistungen. Wenn das Einkommen aus einer 
Pension, einer Rente, einem Gehalt oder einem sonstigen gleichartigen Bezug 
besteht, gelten auch die zu diesen Bezügen geleisteten Sonderzahlungen nicht 
als Einkommen. 

§ 13. (1) Unter Einkommen im Sinne des § 12 Abs. 2 ist – abgesehen von 
den Sonderbestimmungen der Abs. 4 und 5 – die Wertsumme zu verstehen, 
die einer Person aus dauernden Ertragsquellen in Geld- oder Güterform zu-
fließt und die sie verbrauchen kann, ohne dass ihr Vermögen geschmälert 
wird. Zum Einkommen zählen jedoch nicht Familienbeihilfen, Erziehungsbei-
träge sowie die für Kinder gewährten Familienzulagen, Familienzuschläge, 
Steigerungsbeträge und sonstigen gleichartigen Leistungen. Wenn das Ein-
kommen aus einer Pension, einer Rente, einem Gehalt oder einem sonstigen 
gleichartigen Bezug besteht, gelten auch die zu diesen Bezügen geleisteten 
Sonderzahlungen nicht als Einkommen. 

(2) Zum Einkommen im Sinne der Abs. 1 und 4 bis 9 zählen bei Verheirate-
ten 30 vH des Einkommens des im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegat-
ten. Bei der Berechnung des Einkommens haben jedoch eine von dem im ge-
meinsamen Haushalt lebenden Ehegatten nach diesem Bundesgesetz bezogene 
Grundrente und Schwerstbeschädigtenzulage außer Betracht zu bleiben. 

(2) Zum Einkommen im Sinne der Abs. 1, 5 und 6 zählen bei Verheirateten 
30 vH des Einkommens des im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten. 
Bei der Berechnung des Einkommens haben jedoch eine von dem im gemein-
samen Haushalt lebenden Ehegatten nach diesem Bundesgesetz bezogene 
Grundrente und Schwerstbeschädigtenzulage außer Betracht zu bleiben. 

(3) … (3) … 
(4) Der Ermittlung des Einkommens aus Land- und Forstwirtschaft sind 

20 vH des letztmalig vor dem 1. Juli 1967 festgestellten Einheitswertes des 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebes zuzüglich 20 vH der Einheitswertan-
teile der Zupachtungen und abzüglich 20 vH der Einheitswertanteile der Ver-
pachtungen zugrunde zu legen. Der so ermittelte Wert ist bei gepachteten und 
verpachteten Grundstücken um den Betrag zu mindern beziehungsweise zu 
erhöhen, der dem unter Zugrundelegung der auf die gepachteten beziehungs-

(4) Die Ermittlung des Einkommens aus Land- und Forstwirtschaft hat nach 
den Bestimmungen des § 292 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
unter Einschluss der Sachbezugsregelung mit folgenden Maßgaben zu erfol-
gen: 
 1. Als Stichtag gilt bei Versorgungsberechtigten, die eine Pension nach 

den sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften beziehen, der auch im 
Bereich der gesetzlichen Sozialversicherung festgelegte Stichtag. 
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weise verpachteten Grundstücke entfallenden Einheitswertanteile gemäß 
Abs. 5 ermittelten Einkommen entspricht. Für Fruchtnießungen gilt die gleiche 
Regelung wie für Zupachtungen und Verpachtungen. Übersteigt der Einheits-
wert des land- und forstwirtschaftlichen Betriebes unter entsprechender Be-
rücksichtigung der Einheitswertanteile der Verpachtungen, Zupachtungen und 
Fruchtnießungen den Betrag von 10 000 S, ist der nach den vorstehenden 
Bestimmungen ermittelte Betrag für je weitere 1 000 S des Einheitswertes um 
84 S, bei Verheirateten um 109 S 20 g, zu erhöhen. Ein Zwölftel des auf diese 
Weise errechneten Betrages gilt als monatliches Einkommen aus Land- und 
Forstwirtschaft. Bei Empfängern einer Beschädigtenrente entsprechend einer 
Minderung der Erwerbsfähigkeit 
von 50 vH ist ein Betrag im Ausmaß von  .............................................  10 vH, 
von 60 vH ist ein Betrag im Ausmaß von  .............................................  15 vH, 
von 70 vH ist ein Betrag im Ausmaß von  .............................................  20 vH, 
von 80 vH ist ein Betrag im Ausmaß von  .............................................  25 vH, 
von 90 vH und mehr ist ein Betrag im Ausmaß von  .............................  30 vH, 
bei Empfängern einer Hinterbliebenenrente ein Betrag im Ausmaß von 25 vH 
von dem auf Grund des Einheitswertes ermittelten Einkommen abzusetzen. 
Weitere Absetzungen von diesem Einkommen sind nicht zulässig. Wurde ein 
land- und forstwirtschaftlicher Betrieb zur Gänze gepachtet, findet die Be-
stimmung sinngemäß Anwendung. 

 2. Bei Versorgungsberechtigten, die keine Pension nach den sozialversi-
cherungsrechtlichen Vorschriften beziehen und die für die Zeit bis zum 
In-Kraft-Treten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/xxxx eine ein-
kommensabhängige Leistung unter Anrechnung eines Einkommens aus 
Land- und Forstwirtschaft zuerkannt erhalten haben, sind der Berech-
nung die bis zu diesem Zeitpunkt im Rahmen der Kriegsopferversor-
gung gültigen Einheitswerte auf die Dauer unveränderter Eigentums- 
und Bestandsverhältnisse zugrunde zu legen. Diese Einheitswerte gel-
ten als Einheitswerte aus der Zeit vor dem 1. Jänner 1983. 

 3. Bei Versorgungsberechtigten, die keine Pension nach den sozialversi-
cherungsrechtlichen Vorschriften beziehen und denen ab In-Kraft-
Treten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/xxxx eine einkommensab-
hängige Leistung zuzuerkennen oder auf Grund veränderter Eigentums- 
und Bestandsverhältnisse neu zu bemessen ist, gilt als Stichtag bei 
männlichen Versorgungsberechtigten der auf die Vollendung des 
65. Lebensjahres und bei weiblichen Versorgungsberechtigten der auf 
die Vollendung des 60. Lebensjahres folgende Monatserste. 

 4. In allen Fällen, in denen Ausfertigungen der maßgeblichen Einheits-
wertbescheide nicht mehr verfügbar sind, sind der Berechnung die vor 
In-Kraft-Treten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/xxxx im Rahmen 
der Kriegsopferversorgung gültigen Einheitswerte, subsidiär die Sach-
bezugswerte zugrunde zu legen. 

(5) Wurde ein land- und forstwirtschaftlicher Betrieb unentgeltlich übertra-
gen, übergeben, verpachtet oder auf andere Weise jemandem zur Bewirtschaf-
tung überlassen, sind der Ermittlung des Einkommens ohne Rücksicht auf Art 
und Ausmaß der hiefür ausbedungenen Leistungen 10 vH – bei Verheirateten 
5 vH – des letztmalig vor dem 1. Juli 1967 festgestellten Einheitswertes dieses 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebes zugrunde zu legen. Übersteigt der 
Einheitswert des Betriebes den Betrag von 10 000 S, ist der nach den vorste-
henden Bestimmungen ermittelte Betrag für je weitere 1 000 S des Einheits-
wertes um 84 S, bei Verheirateten um 109 20 S g, zu erhöhen. Ein Zwölftel 
des auf diese Weise errechneten Betrages gilt als monatliches Einkommen. 
Absetzungen von diesem Einkommen sind nicht zulässig. 

(5) bis (7) entfallen. 

(6) Steht der land- und forstwirtschaftliche Betrieb nicht im Alleineigentum 
des Versorgungsberechtigten (Versorgungswerbers), ist – unbeschadet der Be-
stimmung des Abs. 2 – das gemäß Abs. 4 oder 5 ermittelte Einkommen nur in 
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dem Verhältnis anzurechnen, das dem Eigentumsanteil des Versorgungsbe-
rechtigten (Versorgungswerbers) an dem land- und forstwirtschaftlichen Be-
trieb entspricht. 

(7) Tritt im Einheitswert infolge einer Fortschreibung (§ 21 des Bewer-
tungsgesetzes 1955, BGBl. Nr. 148, in der jeweiligen Fassung), in den Zu-
pachtungen, Verpachtungen oder Fruchtnießungen eine Änderung ein, ist das 
Einkommen nach den Abs. 4 oder 5 neu zu berechnen und die Rente neu zu 
bemessen. 

 

(8) Nutzungen und Leistungen in Güterform sind – sofern nicht Abs. 4 oder 
5 Anwendung findet – nach den jeweils von der Finanzverwaltung für die 
Bewertung der Sachbezüge für Zwecke des Steuerabzuges vom Arbeitslohn 
und für Zwecke der Sozialversicherung für Arbeitnehmer, die nicht der Pensi-
onsversicherung der Angestellten unterliegen, kundgemachten Sätzen zu er-
mitteln. Nutzungen und Leistungen in Güterform, für die keine Bewertungs-
sätze bestehen, sind mit den üblichen Mittelpreisen des Verbrauchsortes anzu-
setzen. Abs. 5 letzter Satz gilt sinngemäß. 

(5) Nutzungen und Leistungen in Güterform sind – sofern nicht Abs. 4 An-
wendung findet – nach den jeweils von der Finanzverwaltung für die Bewer-
tung der Sachbezüge für Zwecke des Steuerabzuges vom Arbeitslohn und für 
Zwecke der Sozialversicherung für Arbeitnehmer, die nicht der Pensionsversi-
cherung der Angestellten unterliegen, kundgemachten Sätzen zu ermitteln. 
Nutzungen und Leistungen in Güterform, für die keine Bewertungssätze be-
stehen, sind mit den üblichen Mittelpreisen des Verbrauchsortes anzusetzen. 

(9) Einkommen, die im Ausland erzielt werden, sind nach dem jeweiligen 
Monatsdurchschnitt der Mittelkurse für Devisen der Wiener Börse umzurech-
nen; der Umrechnung von Währungen, die an der Wiener Börse nicht notie-
ren, sind die von der Oesterreichischen Nationalbank errechneten Werte zu-
grunde zu legen. Bei der Bemessung der Versorgungsleistung, der ein solches 
Einkommen zugrunde gelegt wird, ist Abs. 3 anzuwenden. 

(6) Einkommen, die außerhalb der Europäischen Währungsunion erzielt 
werden, sind nach dem jeweiligen Monatsdurchschnitt der Mittelkurse für De-
visen der Wiener Börse umzurechnen; der Umrechnung von Währungen, die 
an der Wiener Börse nicht notieren, sind die von der Oesterreichischen Natio-
nalbank errechneten Werte zugrunde zu legen. Bei der Bemessung der Ver-
sorgungsleistung, der ein solches Einkommen zugrunde gelegt wird, ist Abs. 3 
anzuwenden. 

§ 15. Der Familienstand der zusatzrentenberechtigten Schwerbeschädigten 
wird durch die Gewährung von Familienzulagen berücksichtigt. 

entfällt 

§ 24. (1) und (2) …  § 24. (1) und (2) …  
(3) … Ist der Beschädigte auf die Hilfe einer anderen Person angewiesen, 

so sind ihm für die Dauer einer Kur gemäß Abs. 2 Z 2 auch die Aufenthalts-
kosten für eine Begleitperson zu ersetzen, wenn die Kur in einer Anstalt 
durchgeführt wird, in der kein Personal zur Verfügung steht, das die erforder-
liche Hilfe leisten kann. 

(3) … Ist der Beschädigte auf die Hilfe einer anderen Person angewiesen, 
so sind ihm für die Dauer der Unterbringung in einer Krankenanstalt gemäß 
Abs. 2 Z 1 sowie für die Dauer einer Kur gemäß Abs. 2 Z 2 auch die Aufent-
haltskosten für eine Begleitperson zu ersetzen, wenn die erweiterte Heilbe-
handlung in einer Anstalt durchgeführt wird, in der kein Personal zur Verfü-
gung steht, das die erforderliche Hilfe leisten kann. 

§ 25. (1) Der Beschädigte ist auf begründetes eigenes Verlangen oder, wenn 
es die Art seiner als Dienstbeschädigung anerkannten Gesundheitsschädigung 

entfällt. 

575 der B
eilagen X

X
I. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
3 von 36

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



 Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung: 

28
575 der B

eilagen

 

 

im Zusammenhalte mit seinen persönlichen Verhältnissen in seinem Interesse 
oder in dem seiner Umgebung erfordert, in einer Krankenanstalt (§ 2 des 
Krankenanstaltengesetzes, BGBl. Nr. 1/1957) unterzubringen. 

(2) Ist die Gesundheitsstörung eines in voraussichtlich dauernder Anstalts-
pflege untergebrachten Beschädigten nicht mehr besserungsfähig, so gilt die 
Heilfürsorge als abgeschlossen. Der Bund kann die Kosten der weiteren An-
staltspflege eines Schwerbeschädigten durch Umwandlung der Beschädigten-
rente nach den Bestimmungen des § 56 übernehmen. 

 

§ 29. (1) Der Anspruch auf Pflegezulage (§ 18) oder Blindenzulage (§ 19) 
oder auf einen Zuschuß zu den Kosten für Diätverpflegung (§ 14) ruht wäh-
rend einer mit voller Verpflegung verbundenen Heilbehandlung ab dem Tag, 
der auf den Beginn der Heilbehandlung folgt. Eine Pflegezulage (§ 18) oder 
Blindenzulage (§ 19) ist auf Antrag bis zum Beginn der fünften Woche einer 
mit voller Verpflegung verbundenen Heilbehandlung in dem Umfang weiter 
zu leisten, in dem pflegebedingte Aufwendungen nachgewiesen werden, die 
sich aus einem der Pflichtversicherung nach dem Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetz unterliegenden Dienstverhältnis (Vollversicherung oder Teilversi-
cherung in der Unfallversicherung) eines Pflege- oder Blindenzulagenempfän-
gers mit einer Pflegeperson ergeben. 

(2) Ein Kleider- und Wäschepauschale (§ 20a) und, sofern der Beschädigte 
für unterhaltsberechtigte Angehörige nicht zu sorgen hat, eine Zusatzrente ist 
mit dem ersten Tag des auf den Beginn einer mit voller Verpflegung verbun-
denen Heilbehandlung folgenden vierten Monates einzustellen und erst für den 
Monat wieder zu leisten, in dem die Heilbehandlung beendet wurde. Wird ein 
Kleider- und Wäschepauschale oder eine Zusatzrente für Beschädigte, die für 
keine unterhaltsberechtigten Angehörigen zu sorgen haben, während einer mit 
voller Verpflegung verbundenen Heilbehandlung beantragt, besteht der An-
spruch frühestens vom Ersten des Monates an, in dem die Heilbehandlung be-
endet wurde. 

(3) Für den Kalendermonat, in dem der Grund des Ruhens eingetreten ist, 
gebührt nur der verhältnismäßige Teil der in Abs. 1 angeführten Leistungen, 
wobei der Kalendermonat einheitlich mit 30 Tagen anzunehmen ist und der 
verhältnismäßige Teil sich nach der Anzahl der Tage im betreffenden Kalen-
dermonat bis zum Eintritt des Ruhens bestimmt. 

§ 29. (1) Der Anspruch auf Pflegezulage (§ 18) oder Blindenzulage (§ 19) 
ruht während einer mit voller Verpflegung verbundenen Heilbehandlung ab 
dem Tag, der auf den Beginn der Heilbehandlung folgt. Eine Pflegezulage 
(§ 18) oder Blindenzulage (§ 19) ist auf Antrag weiter zu leisten 
 1. für die Dauer von höchstens drei Monaten der mit voller Verpflegung 

verbundenen Heilbehandlung in dem Umfang, in dem pflegebedingte 
Aufwendungen nachgewiesen werden, die sich aus einem der Pflicht-
versicherung nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz unter-
liegenden Dienstverhältnis (Vollversicherung oder Teilversicherung in 
der Unfallversicherung) eines Pflege- oder Blindenzulagenbeziehers 
mit einer Pflegeperson oder der Erfüllung des Tatbestandes gemäß § 2 
Abs. 1 Z 4 GSVG ergeben. Eine Pflegezulage oder Blindenzulage ist 
jedoch über diesen Zeitraum hinaus weiter zu leisten, wenn damit für 
den Beschädigten eine besondere Härte vermieden wird; 

 2. während der mit voller Verpflegung verbundenen Heilbehandlung, 
wenn und solange auch die Pflegeperson als Begleitperson stationär 
aufgenommen wurde oder ihre überwiegende Anwesenheit erforderlich 
ist, weil der Aufenthalt ohne diese nicht möglich wäre oder bei Kin-
dern, unmündigen Minderjährigen oder geistig Behinderten in deren In-
teresse erforderlich ist. 

(2) Ein Zuschuss zu den Kosten für Diätverpflegung (§ 14), ein Kleider- 
und Wäschepauschale (§ 20a) und, sofern der Beschädigte für unterhaltsbe-
rechtigte Angehörige nicht zu sorgen hat, eine Zusatzrente ist mit dem ersten 
Tag des auf den Beginn einer mit voller Verpflegung verbundenen Heilbe-
handlung folgenden vierten Monates einzustellen und erst für den Monat wie-
der zu leisten, in dem die Heilbehandlung beendet wurde. Wird ein Zuschuss 
zu den Kosten für Diätverpflegung, ein Kleider- und Wäschepauschale oder 
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(4) Bescheide über das Ruhen der angeführten Leistungen sind nur dann zu 
erlassen, wenn dies der Beschädigte innerhalb einer Frist von einem Monat 
nach Wegfall des Ruhensgrundes beantragt. 

eine Zusatzrente für Beschädigte, die für keine unterhaltsberechtigten Angehö-
rigen zu sorgen haben, während einer mit voller Verpflegung verbundenen 
Heilbehandlung beantragt, besteht der Anspruch frühestens vom Ersten des 
Monates an, in dem die Heilbehandlung beendet wurde. 

 (3) Wird die Pflegezulage oder Blindenzulage aliquotiert, so ist der Kalen-
dermonat einheitlich mit 30 Tagen anzunehmen. 

 (4) Bescheide über das Ruhen der angeführten Leistungen sind nur dann zu 
erlassen, wenn dies der Beschädigte innerhalb einer Frist von drei Monaten 
nach Wegfall des Ruhensgrundes beantragt. 

§ 36. (1) Witwen (Witwern) nach Schwerbeschädigten, die bis zum Tod 
Anspruch auf eine Beschädigtenrente entsprechend einer Minderung der Er-
werbsfähigkeit von mindestens 60 vH oder auf eine Pflegezulage hatten, ist 
der Anspruch auf Witwen(Witwer)rente auch dann gewahrt, wenn der Tod 
nicht die Folge einer Dienstbeschädigung war. 

§ 36. (1) Witwen (Witwern) nach Schwerbeschädigten, die bis zum Tod 
Anspruch auf eine Beschädigtenrente entsprechend einer Minderung der Er-
werbsfähigkeit von mindestens 60 vH, auf eine Pflegezulage, ein Pflegegeld 
oder eine sonstige pflegebezogene Leistung hatten, ist der Anspruch auf Wit-
wen-(Witwer-)Rente auch dann gewahrt, wenn der Tod nicht die Folge einer 
Dienstbeschädigung war. 

(2) Witwen (Witwern) nach Schwerbeschädigten, die im Zeitpunkt des To-
des keinen Anspruch auf eine Beschädigtenrente entsprechend einer Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 60 vH oder auf eine Pflegezulage 
hatten, ist, wenn der Tod nicht die Folge einer Dienstbeschädigung war, eine 
Witwen(Witwer)beihilfe zu bewilligen. Die Witwen(Witwer)beihilfe ist in 
dem Ausmaß zu zahlen, als das monatliche Einkommen (§ 13) der Witwe (des 
Witwers) die im § 35 Abs. 3 aufgestellte Einkommensgrenze zuzüglich eines 
Betrages der Grundrente nach § 35 Abs. 2 nicht erreicht. 

(2) Witwen (Witwern) nach Schwerbeschädigten, die im Zeitpunkt des To-
des keinen Anspruch auf eine Beschädigtenrente entsprechend einer Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 60 vH, auf eine Pflegezulage, ein 
Pflegegeld oder eine sonstige pflegebezogene Leistung hatten, ist, wenn der 
Tod nicht die Folge einer Dienstbeschädigung war, eine Witwen-(Witwer-) 
Beihilfe zu bewilligen. Die Witwen-(Witwer-)Beihilfe ist in dem Ausmaß zu 
zahlen, als das monatliche Einkommen (§ 13) der Witwe (des Witwers) die im 
§ 35 Abs. 3 aufgestellte Einkommensgrenze zuzüglich eines Betrages der 
Grundrente nach § 35 Abs. 2 nicht erreicht. 

§ 42. (1) … § 42. (1) … 
(2) Beim Zusammentreffen mehrerer Ansprüche auf Waisenversorgung 

nach diesem Bundesgesetz gebührt nur eine Waisenrente (Waisenbeihilfe). 
(2) Beim Zusammentreffen mehrerer Ansprüche auf Waisenversorgung 

nach diesem Bundesgesetz gebührt nur eine Waisenrente. 
(3) Die wegen Selbsterhaltungsunfähigkeit gemäß § 41 Abs. 1 über das 

vollendete 18. Lebensjahr geleistete Waisenrente und die Doppelwaisenrente 
sind insoweit zu erhöhen, als das monatliche Einkommen (§ 13) 

(3) Die wegen Selbsterhaltungsunfähigkeit gemäß § 41 Abs. 1 über das 
vollendete 18. Lebensjahr geleistete Waisenrente und die Doppelwaisenrente 
sind insoweit zu erhöhen, als das monatliche Einkommen (§ 13) 

 1. bei einfach verwaisten Waisen 52 vH  1. bei einfach verwaisten Waisen 52 vH 
 2. bei Doppelwaisen 78 vH  2. bei Doppelwaisen 78 vH 
des jeweiligen Betrages des Richtsatzes für Pensionsberechtigte auf Wit-
wen/Witwerpension gemäß § 293 Abs. 1 erster Satz lit. b des Allgemeinen So-

des jeweiligen Betrages des Richtsatzes für Pensionsberechtigte auf Witwen-/ 
Witwerpension gemäß § 293 Abs. 1 erster Satz lit. b des Allgemeinen Sozial-
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zialversicherungsgesetzes nicht erreicht. Diese Beträge sind in sinngemäßer 
Anwendung des § 63 Abs. 3 auf volle Schillingbeträge zu runden. 

versicherungsgesetzes nicht erreicht. Diese Beträge sind in sinngemäßer An-
wendung des § 63 Abs. 3 zu runden. 

§ 43. (1) Waisen nach Schwerbeschädigten, die bis zum Tod Anspruch auf 
eine Beschädigtenrente entsprechend einer Minderung der Erwerbsfähigkeit 
von mindestens 60 vH oder auf eine Pflegezulage hatten, ist der Anspruch auf 
Waisenrente auch dann gewahrt, wenn der Tod nicht die Folge einer Dienstbe-
schädigung war. 

§ 43. Waisen nach Schwerbeschädigten ist der Anspruch auf Waisenrente 
auch dann gewahrt, wenn der Tod nicht die Folge einer Dienstbeschädigung 
war. 

(2) Waisen nach Schwerbeschädigten, die im Zeitpunkt des Todes keinen 
Anspruch auf eine Beschädigtenrente entsprechend einer Minderung der Er-
werbsfähigkeit von mindestens 60 vH oder auf eine Pflegezulage hatten, ist, 
wenn der Tod nicht die Folge einer Dienstbeschädigung war, eine Waisenbei-
hilfe zu bewilligen. 

 

(3) Die Waisenbeihilfe gebührt in Höhe des jeweiligen sich aus § 42 Abs. 1 
und § 63 ergebenden Betrages; sie ist unter sinngemäßer Anwendung der Be-
stimmung des § 42 Abs. 3 zu erhöhen. 

 

§ 46b. (1) … Der Zuschuß gebührt auf Antrag zur Zusatzrente gemäß § 35 
Abs. 3, zur Witwen/Witwerbeihilfe gemäß § 36 Abs. 2, zur erhöhten Waisen-
rente und Waisenbeihilfe gemäß § 42 Abs. 3 sowie zur Elternrente gemäß § 46 
und beträgt 

§ 46b. (1) … Der Zuschuss gebührt auf Antrag zur Zusatzrente gemäß § 35 
Abs. 3, zur Witwen-/Witwerbeihilfe gemäß § 36 Abs. 2, zur erhöhten Waisen-
rente gemäß § 42 Abs. 3 sowie zur Elternrente gemäß § 46 und beträgt 

 1. bei Zuckerkrankheit 354 S monatlich;  1. bei Zuckerkrankheit 25,73 € monatlich; 
 2. bei Zuckerkrankheit entsprechend einer Minderung der Erwerbsfähig-

keit von 50/60 vH 712 S monatlich; 
 2. bei Zuckerkrankheit entsprechend einer Minderung der Erwerbsfähig-

keit von 50/60 vH 51,74 € monatlich; 
 3. bei Zuckerkrankheit entsprechend einer Minderung der Erwerbsfähig-

keit von mindestens 70 vH 1 068 S monatlich; 
 3. bei Zuckerkrankheit entsprechend einer Minderung der Erwerbsfähig-

keit von mindestens 70 vH 77,61 € monatlich; 
 4. bei chronischen Erkrankungen des Magens, des Darmes, der Gallenbla-

se, der Leber und der Nieren entsprechend einer Minderung der Er-
werbsfähigkeit von insgesamt mindestens 50 vH 354 S monatlich; 

 4. bei chronischen Erkrankungen des Magens, des Darmes, der Gallenbla-
se, der Leber und der Nieren entsprechend einer Minderung der Er-
werbsfähigkeit von insgesamt mindestens 50 vH 25,73 € monatlich; 

 5. bei chronischen Nierenerkrankungen mit Dialysebehandlung 1 068 S 
monatlich. 

 5. bei chronischen Nierenerkrankungen mit Dialysebehandlung 77,61 € 
monatlich. 

§ 47. (1) bis (3) … § 47. (1) bis (3) … 

(4) Bezugsberechtigt sind nacheinander der Ehegatte und die waisenrenten- 
oder waisenbeihilfenberechtigten Kinder, sofern sie die Bestattungskosten be-
stritten haben. 

(4) Bezugsberechtigt sind nacheinander der Ehegatte und die waisenrenten-
berechtigten Kinder, sofern sie die Bestattungskosten bestritten haben. 

575 der B
eilagen X

X
I. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
6 von 36

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



 Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung: 

575 der B
eilagen

31  

 

§ 48. (1) … § 48. (1) … 

(2) Bezugsberechtigt sind nacheinander der Ehegatte und die waisenrenten- 
oder waisenbeihilfenberechtigten Kinder, wenn diese Personen mit dem Ver-
storbenen zur Zeit seines Todes in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben. Die 
Bezugsberechtigung ist auch dann gegeben, wenn der Beschädigte im Zeit-
punkt des Todes auf Dauer in einem Alters- oder Pflegeheim untergebracht 
war und seit der Aufnahme in das Heim nicht mehr als sechs Monate verstri-
chen sind. 

(2) Bezugsberechtigt sind nacheinander der Ehegatte und die waisenrenten-
berechtigten Kinder, wenn diese Personen mit dem Verstorbenen zur Zeit sei-
nes Todes in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben. Die Bezugsberechtigung 
ist auch dann gegeben, wenn der Beschädigte im Zeitpunkt des Todes auf 
Dauer in einem Alters- oder Pflegeheim untergebracht war und seit der Auf-
nahme in das Heim nicht mehr als sechs Monate verstrichen sind. 

§ 51. (1) … § 51. (1) … 

(2) Die Hinterbliebenenrenten, die Zulage gemäß § 35a, die Zuschüsse ge-
mäß § 46b und die Beihilfen gemäß §§ 36 Abs. 2 sowie 43 Abs. 2 und 3 wer-
den mit dem Monat fällig, der auf den Sterbetag der Person folgt, nach der der 
Anspruch geltend gemacht wurde. 

(2) Die Hinterbliebenenrenten, die Zulage gemäß § 35a, die Zuschüsse ge-
mäß § 46b und die Beihilfen gemäß § 36 Abs. 2 werden mit dem Monat fällig, 
der auf den Sterbetag der Person folgt, nach der der Anspruch geltend gemacht 
wurde. 

§ 52. (1) Die Beschädigtenrenten, die Zulagen gemäß den §§ 11a und 16 bis 
20, die Zuschüsse gemäß § 14, das Kleider- und Wäschepauschale gemäß 
§ 20a, die Hinterbliebenenrenten einschließlich der Zulagen gemäß § 35a, der 
Zuschüsse gemäß § 46b und der Beihilfen gemäß §§ 36 Abs. 2 sowie 43 
Abs. 2 und 3 sind für die Dauer des ungeänderten Bestandes ihrer tatsächli-
chen und rechtlichen Voraussetzungen unbefristet zuzuerkennen. 

§ 52. (1) Die Beschädigtenrenten, die Zulagen gemäß den §§ 11a und 16 bis 
20, die Zuschüsse gemäß § 14, das Kleider- und Wäschepauschale gemäß 
§ 20a, die Hinterbliebenenrenten einschließlich der Zulagen gemäß § 35a, der 
Zuschüsse gemäß § 46b und der Beihilfen gemäß § 36 Abs. 2 sind für die 
Dauer des ungeänderten Bestandes ihrer tatsächlichen und rechtlichen Voraus-
setzungen unbefristet zuzuerkennen. 

§ 52. (1) bis (3) … § 52. (1) bis (3) … 
 1. bis 3. …  1. bis 3. … 
 4. die Neubemessung einer vom Einkommen abhängigen Versorgungs-

leistung, die sich auf Grund von gesetzlichen Änderungen bei Pensio-
nen, Renten oder sonstigen Bezügen ergibt oder die auf Grund der all-
jährlichen Pensions- und Rentenanpassung oder der Anpassung von 
Einkommensbeträgen gemäß § 13 Abs. 4 bis 7 oder der Änderung der 
Bewertungssätze gemäß § 13 Abs. 8 erforderlich ist, wird mit dem Ers-
ten des Monates wirksam, in dem die Einkommensänderung eingetreten 
ist; 

 4. die Neubemessung einer vom Einkommen abhängigen Versorgungs-
leistung, die sich auf Grund von gesetzlichen Änderungen bei Pensio-
nen, Renten oder sonstigen Bezügen ergibt oder die auf Grund der all-
jährlichen Pensions- und Rentenanpassung oder der Anpassung von 
Einkommensbeträgen gemäß § 13 Abs. 4 oder der Änderung der Be-
wertungssätze gemäß § 13 Abs. 5 erforderlich ist, wird mit dem Ersten 
des Monates wirksam, in dem die Einkommensänderung eingetreten ist; 

§ 55a. (1) und (2) … § 55a. (1) und (2) … 

 (3) Der Versorgungsberechtigte ist verpflichtet, dem Bundesamt für Sozia-
les und Behindertenwesen über alle für die Prüfung bzw. Durchsetzung von 
Ansprüchen nach den Abs. 1 und 2 maßgebenden Umstände binnen 14 Tagen 
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wahrheitsgemäß Auskunft zu erteilen. 
ABSCHNITT XV Abschnitt XV des I. Hauptstückes samt Überschrift entfällt. 

Rentenumwandlung  

§ 56. (1) Auf Antrag eines Schwerbeschädigten oder seines gesetzlichen 
Vertreters kann die Umwandlung einer rechtskräftig zuerkannten Beschä-
digtenrente nach Abschluß der Heilbehandlung durch Übernahme der Kosten 
der weiteren Anstaltspflege bewilligt werden, wenn die Voraussetzungen des 
§ 25 Abs. 2 gegeben sind. 

 

(2) Schwerbeschädigten kann auf Antrag die Umwandlung der Rente durch 
Unterbringung in einem Alters- oder Pflegeheim oder in einer anderen geeig-
neten Einrichtung bewilligt werden, wenn sie nach Abschluß der Heilbehand-
lung voraussichtlich dauernd arbeitsunfähig sind, ständig besonderer Betreu-
ung oder Pflege und Wartung bedürfen und keine Familienangehörigen haben, 
die hiefür sorgen können. 

 

(3) Für die Dauer der Rentenumwandlung nach Abs. 1 oder 2 sind den 
Schwerbeschädigten die Beschädigtenrente, die Schwerstbeschädigtenzulage 
(§ 11a), die Familienzulagen (§§ 16, 17), der Zuschuß zu den Kosten für Di-
ätverpflegung (§ 14) und das Kleider- und Wäschepauschale (§ 20a) nicht zu 
zahlen; eine Pflegezulage (§ 18) oder Blindenzulage (§ 19) ist in Höhe von 
20 vH weiter zu leisten. An Stelle der umgewandelten Rente trägt der Bund in 
den Fällen des Abs. 1 die Kosten der weiteren Anstaltspflege, bei Aufnahme 
in ein Alters- oder Pflegeheim oder eine andere geeignete Einrichtung (Abs. 2) 
die Kosten der Unterbringung. Werden durch die einbehaltenen Versorgungs-
leistungen die Kosten der Unterbringung nicht gedeckt, so hat der Schwerbe-
schädigte dem Bund dessen Aufwendungen zu ersetzen, wenn und insoweit er 
neben den Versorgungsleistungen nach diesem Bundesgesetz über sonstige 
Einkünfte verfügt. 

 

(4) Schwerbeschädigte, deren Rente gemäß Abs. 1 oder 2 umgewandelt 
worden ist, haben Anspruch auf ein monatliches Taschengeld. Es ist insoweit 
zu leisten, als die monatlichen Einkünfte des Schwerbeschädigten ohne Be-
rücksichtigung der Versorgungsleistungen nach diesem Bundesgesetz und der 
Einkünfte, die gemäß Abs. 3 zur Deckung der Kosten der Unterbringung ver-
wendet werden, den Betrag von 2 581 S nicht erreichen. 

 

(5) Hat ein Schwerbeschädigter, dessen Rente gemäß Abs. 1 oder 2 umge-  
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wandelt worden ist, auf Grund einer gesetzlichen Verpflichtung für den Un-
terhalt von Angehörigen (Ehegatte, Kinder) zu sorgen, so kann diesen eine 
Beihilfe bis zur Höhe der Witwenbeihilfe (§ 36 Abs. 2 und 3) und Waisenbei-
hilfe (§ 43 Abs. 2 und 3) bewilligt werden, wenn und insoweit sie über kein 
eigenes Einkommen (§ 13) verfügen. 

(6) Über einen Antrag auf Umwandlung der Rente nach Abs. 1 oder 2 ent-
scheidet der Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales. 

 

§ 57. (1) Mit Zustimmung des Versorgungsberechtigten oder seines gesetz-
lichen Vertreters kann Empfängern einer rechtskräftig zuerkannten Beschä-
digtenrente und Witwen(Witwer)rente, die das 55. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben, die Umwandlung der Rente durch Auszahlung einer Abfertigung 
bewilligt werden. 

 

(2) Über einen Antrag auf Umwandlung einer Rente durch Auszahlung ei-
ner Abfertigung entscheidet das Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales. 

 

(3) Voraussetzung für die Bewilligung der Umwandlung einer Rente durch 
Auszahlung einer Abfertigung ist, daß der gegenwärtige Grad der Minderung 
der Erwerbsfähigkeit des Beschädigten voraussichtlich dauernd ist, daß in 
Hinsicht auf den allgemeinen Gesundheitszustand des Beschädigten oder der 
Witwe (des Witwers) keine ärztlichen Bedenken gegen die Abfertigung beste-
hen und daß die Abfertigungssumme zur Gründung oder Erhaltung einer gesi-
cherten, den Lebensunterhalt voll gewährleistenden oder wenigstens wesent-
lich erleichternden Existenz Verwendung findet. 

 

§ 58. (1) Die Abfertigung ist mit dem einhundertzwanzigfachen Betrage des 
abzufertigenden Rententeiles zu bemessen. Abfertigungsfähig sind von Be-
schädigtenrenten entsprechend einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 50 
und 60 vH zwei Drittel, von Beschädigtenrenten entsprechend einer Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit von 70 bis 100 vH und von Witwen(Witwer)renten 
die Hälfte der Rente. Beschädigtenrenten entsprechend einer Minderung der 
Erwerbsfähigkeit von 30 vH oder 40 vH, Zusatzrenten, Zulagen gemäß § 35a, 
Familienzulagen, Pflegezulagen, Blindenzulagen, Blindenführzulagen, 
Schwerstbeschädigtenzulagen, Zuschüsse zu den Kosten für Diätverpflegung 
und das Kleider- und Wäschepauschale sind nicht abfertigungsfähig. 

 

(2) Vom Abfertigungsbetrag ist die Rente nicht abzuziehen, die für den  
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Monat gebührt, in dem die Rente abgefertigt wird. 
§ 59. (1) Wird eine Rente durch Auszahlung einer Abfertigung umgewan-

delt, so erlischt der Anspruch auf den abgefertigten Rententeil; er lebt nicht 
wieder auf, wenn der Zeitraum verstrichen ist, der der Berechnung der Abfer-
tigungssumme zugrunde gelegt worden ist. 

 

(2) Wenn sich eine Witwe (ein Witwer), deren (dessen) Rente zum Teil ab-
gefertigt wurde, wiederverehelicht, sind auf den nicht abgefertigten Rententeil 
die Bestimmungen des § 38 anzuwenden. 

 

(3) Die bestimmungsgemäße Verwendung der Abfertigungssumme ist 
durch die Form der Auszahlung sicherzustellen. 

 

(4) Wird eine Beschädigtenrente nach Auszahlung einer Abfertigung wegen 
Verminderung des Grades der Erwerbsfähigkeit erhöht, gelten die Bestim-
mungen über den abgefertigten Rententeil nach § 59 Abs. 1 nicht für den sich 
jeweils aus der Neueinschätzung der Minderung der Erwerbsfähigkeit erge-
benden Erhöhungsbetrag. 

 

§ 63. (1) … § 63. (1) … 
(2) Mit Wirkung vom 1. Jänner eines jeden Jahres sind mit dem Anpas-

sungsfaktor gemäß Abs. 1 zu vervielfachen 
 1. die in den §§ 11, 12 Abs. 2, 14, 16, 18, 20, 20a, 42 Abs. 1, 46 Abs. 1 

bis 3, 46b, 56 und 74 angeführten Beträge, und zwar erstmals mit Wir-
kung vom 1. Jänner 1992; 

(2) Mit Wirkung vom 1. Jänner eines jeden Jahres sind die in den §§ 11, 12 
Abs. 2, 14, 16, 18, 20, 20a, 42 Abs. 1, 46 Abs. 1 bis 3, 46b und 74 angeführten 
Beträge mit dem Anpassungsfaktor gemäß Abs. 1 zu vervielfachen, und zwar 
erstmals mit Wirkung vom 1. Jänner 2002. 

 2. die gemäß § 13 Abs. 4 bis 7 errechneten monatlichen Einkommensbe-
träge, rückwirkend ab dem 1. Juli 1967. 

 

(3) … Die vervielfachten Beträge sind auf volle Schillingbeträge zu runden; 
hiebei sind Beträge unter 50 Groschen zu vernachlässigen und Beträge von 
50 Groschen an auf einen Schilling zu ergänzen. 

(3) … Die vervielfachten Beträge sind auf Beträge von vollen 10 Cent zu 
runden; hiebei sind Beträge unter 5 Cent zu vernachlässigen und Beträge von 
5 Cent an auf 10 Cent zu ergänzen. 

(4) und (5) … (4) und (5) … 
 (6) Zur Wertsicherung der Renten kann Beziehern von Versorgungsleistun-

gen nach diesem Bundesgesetz ohne Anspruch auf eine einkommensabhängi-
ge Leistung oder eine Ausgleichszulage nach den sozialversicherungsrechtli-
chen Bestimmungen ein Wertausgleich entsprechend der Bestimmung des 
§ 299a des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes gewährt werden. 

§ 67. Die den Versorgungsberechtigten nach diesem Bundesgesetz gebüh- § 67. Die den Versorgungsberechtigten nach diesem Bundesgesetz gebüh-
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renden in Geld bestehenden Versorgungsleistungen sind auf volle Schillingbe-
träge zu runden; hiebei sind Beträge unter 50 Groschen zu vernachlässigen 
und Beträge von 50 Groschen an auf einen Schilling zu ergänzen. 

renden in Geld bestehenden Versorgungsleistungen sind auf Beträge von vol-
len 10 Cent zu runden; hiebei sind Beträge unter 5 Cent zu vernachlässigen 
und Beträge von 5 Cent an auf 10 Cent zu ergänzen. 

§ 68. … § 68. … 
 1. …  1. … 
 2. Waisen (§ 39, § 40 Abs. 1, § 41 Abs. 1, § 43 Abs. 2);  2. Waisen (§ 39, § 40 Abs. 1, § 41 Abs. 1); 

§ 86. (1) … § 86. (1) … 
(2) Die Verpflichtung zur Erlassung von Bescheiden über die Neubemes-

sung von Versorgungsleistungen als Folge von Änderungen dieses Bundesge-
setzes oder über die Anpassung von Versorgungsleistungen gemäß § 63 oder 
über die Neubemessung von Versorgungsleistungen infolge von gesetzlichen 
Änderungen bei Pensionen, Renten oder sonstigen Bezügen oder einer Pensi-
ons- oder Rentenanpassung oder der Anpassung von Einkommensbeträgen 
gemäß § 13 Abs. 4 bis 7 oder der Änderung der Bewertungssätze gemäß § 13 
Abs. 8 besteht nur, wenn dies der Versorgungsberechtigte innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach der Auszahlung der geänderten Rente beantragt. 

(2) Die Verpflichtung zur Erlassung von Bescheiden über die Neubemes-
sung von Versorgungsleistungen als Folge von Änderungen dieses Bundesge-
setzes oder über die Anpassung von Versorgungsleistungen gemäß § 63 oder 
über die Neubemessung von Versorgungsleistungen infolge von gesetzlichen 
Änderungen bei Pensionen, Renten oder sonstigen Bezügen oder einer Pensi-
ons- oder Rentenanpassung oder der Anpassung von Einkommensbeträgen 
gemäß § 13 Abs. 4 oder der Änderung der Bewertungssätze gemäß § 13 
Abs. 5 besteht nur, wenn dies der Versorgungsberechtigte innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach der Auszahlung der geänderten Rente beantragt. 

§ 87. (1) … Dieser Vorschrift wird auch durch eine Anmeldung bei einer 
nicht zuständigen Behörde oder bei einem Sozialversicherungsträger entspro-
chen; diese haben die Anmeldung unverzüglich an das örtlich zuständige Bun-
desamt für Soziales und Behindertenwesen weiterzuleiten. 

§ 87. (1) … Erfolgt die Anmeldung bei einer nicht zuständigen Behörde, 
bei einem Sozialversicherungsträger oder einem Gemeindeamt, so ist sie un-
verzüglich an das örtlich zuständige Bundesamt für Soziales und Behinder-
tenwesen weiterzuleiten und gilt als ursprünglich bei der zuständigen Behörde 
eingebracht. 

§ 88. (1) Die zum Nachweise des Versorgungsanspruches erforderlichen 
Urkunden sind in Urschrift oder in beglaubigter Abschrift beizubringen. Die 
für den Versorgungswerber unentbehrlichen Urkunden sind nach Aufnahme 
ihres wesentlichen Inhaltes in die Anmeldung zurückzustellen. 

§ 88 entfällt. 

(2) Alle die Person des Beschädigten (Verstorbenen, Kriegsgefangenen, 
Vermißten) betreffenden Umstände, die allgemeine Voraussetzungen für jeden 
auf dieses Bundesgesetz gestützten Versorgungsanspruch darstellen, sind le-
diglich anläßlich der Anmeldung des ersten auf dasselbe schädigende Ereignis 
sich gründenden Versorgungsanspruches zu erheben und mit Dokumenten zu 
belegen. 

 

§ 90. (1) und (2) … § 90. (1) und (2) … 
(3) … Andere als die im Verzeichnis genannten Sachverständigen dürfen 

nur dann beigezogen werden, wenn Gefahr im Verzug ist oder wenn für ein 
§ 90 Abs. 3 letzter Satz entfällt. 
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Fach keine Sachverständigen bestellt sind. 
§ 91a. Die Gemeinden und die Träger der Sozialversicherung sind ver-

pflichtet, auf Ersuchen der Behörden der Kriegsopferversorgung im Ermitt-
lungsverfahren zur Durchführung dieses Bundesgesetzes mitzuwirken. 

§ 91a. Die Gemeinden, die Träger der Sozialversicherung, die öffentlichen 
und privaten Krankenanstalten sowie die Krankenfürsorgeanstalten sind ver-
pflichtet, auf Ersuchen der Behörden der Kriegsopferversorgung im Ermitt-
lungsverfahren zur Durchführung dieses Bundesgesetzes mitzuwirken. 

§ 95. Ein Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens ist binnen einem 
Monate von dem Zeitpunkt an, in dem der Antragsteller nachweislich vom 
Wiederaufnahmsgrunde Kenntnis erlangt hat, beim zuständigen Bundesamt 
für Soziales und Behindertenwesen (§ 79) einzubringen. 

entfällt. 

ABSCHNITT IX § 97 sowie die Überschrift „Abschnitt IX Buchhaltungsdienst“ entfällt. 
Buchhaltungsdienst  

§ 97. (1) Der Buchhaltungsdienst bei den Bundesämtern für Soziales und 
Behindertenwesen wird von ihren Buchhaltungen besorgt. 

 

(2) Auf den Buchhaltungsdienst finden die einschlägigen Bestimmungen 
der Bundeshaushaltsverordnung, BGBl. Nr. 118/1926, die Buchhaltungs-
dienstverordnung, BGBl. Nr. 413/1931, und die sonstigen für den staatlichen 
Buchhaltungsdienst in Geltung stehenden allgemeinen Vorschriften, insbeson-
dere die Allgemeine Dienstvorschrift für die Buchhaltung der anweisenden 
Stellen des Bundes (Allgemeine Buchhaltungsvorschrift – ABV), Anwendung. 

 

§ 99. Die Empfänger einer vom Einkommen des Versorgungsberechtigten 
abhängigen Versorgungsleistung haben über Aufforderung des Bundesamtes 
für Soziales und Behindertenwesen eine Erklärung über ihre Einkommensver-
hältnisse abzugeben. Zur Abgabe dieser Erklärung hat das Bundesamt für So-
ziales und Behindertenwesen eine Frist von zwei Monaten zu bestimmen. 
Liegt die Erklärung im Zeitpunkt des Ablaufes dieser Frist nicht vor, ist mit 
der Auszahlung der Geldleistung innezuhalten. 

§ 99 entfällt. 

§ 100. (1) … Die Unterschrift auf der Erklärung ist amtlich zu beglaubigen. § 100. (1) … Die Unterschrift auf der Erklärung ist erforderlichenfalls amt-
lich zu beglaubigen. 

§ 113a. (1) bis (7) … § 113a. (1) bis (7) … 
 (8) Wenn auf Grund der Bestimmung des § 13 Abs. 4 in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/xxxx die für die Zeit vor dem In-Kraft-Treten 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/xxxx zuerkannte einkommensabhängige 
Leistung zu mindern oder einzustellen wäre, ist der Unterschiedsbetrag als 
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Ausgleich zu belassen. Dieser Ausgleich ist bei künftigen Erhöhungen der 
einkommensabhängigen Leistung entsprechend zu mindern. Tritt eine Ände-
rung in der Sach- oder Rechtslage ein, die die Minderung oder Einstellung je-
ner einkommensabhängigen Leistung, an deren Stelle der Ausgleich gewährt 
wurde, zur Folge hätte, ist der Ausgleich unter Bedachtnahme auf die Bestim-
mung des § 52 entsprechend zu mindern oder einzustellen. 

 (9) Werden Anträge auf Zuerkennung von einkommensabhängigen Leis-
tungen auf Grund der Änderung der Anrechnung des land- und forstwirt-
schaftlichen Einkommens gemäß § 13 Abs. 4 bis zum 30. Juni 2002 einge-
bracht, ist die Leistung vom Zeitpunkt des Zutreffens der Voraussetzungen, 
frühestens jedoch ab 1. Jänner 2002 zuzuerkennen. Dasselbe gilt für Anträge 
auf Zuerkennung von Witwenrente nach Versorgungsberechtigten, die ein 
Pflegegeld oder eine sonstige pflegebezogene Leistung erhalten haben. 

 (10) Rechtskräftig zuerkannte Waisenbeihilfen gemäß § 43 Abs. 2 und 3 
KOVG 1957 in der bis 31. Dezember 2001 geltenden Fassung gelten als Wai-
senrenten im Sinne des § 43 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
xxx/xxxx. Anträge auf Waisenbeihilfe, über die bis 31. Dezember 2001 nicht 
rechtskräftig entschieden wurde, gelten ab 1. Jänner 2002 als Anträge auf 
Waisenrente. 

 (11) § 56 in der bis 31. Dezember 2001 geltenden Fassung ist auf bereits 
rechtskräftig zuerkannte Ansprüche weiter anzuwenden. 

 (12) Durch Auszahlung einer Abfertigung umgewandelte Rententeile ge-
mäß den §§ 57 bis 59 in der bis 31. Dezember 2001 geltenden Fassung leben 
mit dem In-Kraft-Treten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/xxxx nicht wie-
der auf. 

 (13) Versorgungsberechtigten, die im Dezember 2001 eine vom Einkom-
men abhängige Leistung nach diesem Bundesgesetz beziehen, gebührt zu den 
im Dezember 2001 auszuzahlenden Versorgungsleistungen eine Zusatzzah-
lung, sofern weder sie noch ihr im gemeinsamen Haushalt lebender Ehegatte 
Anspruch auf eine zusätzliche Ausgleichszulage 2001 nach den sozialversi-
cherungsrechtlichen Vorschriften haben. Die Zusatzzahlung beträgt für Ver-
sorgungsberechtigte, die mit dem Ehegatten im gemeinsamen Haushalt leben, 
500 S (36,34 €) und für die übrigen Versorgungsberechtigten 350 S (25,44 €). 
Haben beide Ehegatten Anspruch auf eine vom Einkommen abhängige Leis-
tung und leben sie im gemeinsamen Haushalt, gebührt die Zusatzzahlung zur 
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jeweils höheren einkommensabhängigen Versorgungsleistung. Diese Beträge 
gelten bei der Bemessung einkommensabhängiger Leistungen nach diesem 
Bundesgesetz und den übrigen Versorgungsgesetzen nicht als Einkommen und 
sind bei der Festsetzung der Versicherungsbeiträge (§ 74) nicht zu berücksich-
tigen. 

 (14) In der Verordnung des Bundesministers für Arbeit und Soziales über 
die orthopädische Versorgung in der Kriegsopferversorgung (BGBl. 
Nr. 120/1992) wird der im § 4 Abs. 3 geltende Ausdruck „19 700 S“ durch 
den Ausdruck „1 431,65 €“, der in den §§ 4 Abs. 6 und 5 Abs. 3 enthaltene 
Ausdruck „100 S“ durch den Ausdruck „10 €“ und der Ausdruck „1. Jänner 
1993“ durch den Ausdruck „1. Jänner 2002“ sowie der im § 5 Abs. 1 geltende 
Ausdruck „67 500 S“ durch den Ausdruck „4 905,42 €“ und der Ausdruck 
„101 300 S“ durch den Ausdruck „7 361,76 €“ ersetzt.“ 

§ 115. (1) bis (5) … § 115. (1) bis (5) … 

 (6) Es treten in Kraft: 
  1. mit 1. Dezember 2001 § 113a Abs. 13; 
  2. mit 1. Jänner 2002 die §§ 11 Abs. 1 bis 3, 12 Abs. 2 und 3, 13 Abs. 1, 

2, 4, 5 und 6, 14 Abs. 1, 16 Abs. 1, 18 Abs. 4, 20, 20a Abs. 1, 22a, 22b, 
24 Abs. 3 zweiter Satz, 29 Abs. 1 bis 4, 36 Abs. 1 bis 3, 42 Abs. 1, 2 
und 3, 43, 46 Abs. 1 bis 3 und 5, 46b Abs. 1, 47 Abs. 2 und 4, 48 
Abs. 2, 51 Abs. 2 erster Satz, 52 Abs. 1 erster Satz und Abs. 3 Z 4, 55a 
Abs. 3, 63 Abs. 2, Abs. 3 zweiter Satz und Abs. 6, 67, 68 Z 2, 74 
Abs. 2, 86 Abs. 2, 87 Abs. 1 zweiter Satz, 91a erster Satz, 100 Abs. 1 
zweiter Satz und 113a Abs. 2, 7 bis 12 und Abs. 14 und 113b Abs. 1 
und 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/xxxx sowie 
die Aufhebung der bisherigen §§ 13 Abs. 5 bis 7, 15, 25, des Abschnit-
tes XV des I. Hauptstückes samt Überschrift, der §§ 88, 90 Abs. 3 letz-
ter Satz, 95, 97 sowie der Überschrift „Abschnitt IX Buchhaltungs-
dienst“ und des § 99. 

Opferfürsorgegesetz 

§ 2. (1) … § 2. (1) … 

(2) Die Bestimmungen der §§ 11a, 14, 18, 19 bis 22, 32, 35a, 46b, 49, 51 
bis 54a, 55a bis 59, 61, 62, 64, 91a, 99 und 113 des Kriegsopferversorgungs-

(2) Die Bestimmungen der §§ 11a, 14, 18, 19 bis 22, 32, 35a, 46b, 49, 51 
bis 54a, 55a bis 55c, 61, 62, 64, 91a, 113 und 113a Abs. 8 und 9 des Kriegsop-
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gesetzes 1957 sind sinngemäß anzuwenden. ferversorgungsgesetzes 1957 sind sinngemäß anzuwenden. 
§ 11a. (1) und (2) … § 11a. (1) und (2) … 
(3) Die Anpassung ist in der Weise vorzunehmen, daß die im § 12a Abs. 1 

angeführten Beträge mit Wirkung vom 1. Jänner 1978, der im § 6 Z 5 ange-
führte Betrag mit Wirkung vom 1. Jänner 1991 und die im § 11 Abs. 2 und 5 
angeführten Beträge mit Wirkung vom 1. Jänner 1996 gemäß Abs. 1 und 2 zu 
vervielfachen bzw. zu erhöhen und auf volle Schillingbeträge zu runden sind. 

(3) Die Anpassung ist in der Weise vorzunehmen, dass der im § 6 Z 5 ange-
führte Betrag und die im § 11 Abs. 2 und 5 sowie im § 12a Abs. 1 angeführten 
Beträge mit Wirkung vom 1. Jänner 2002 gemäß Abs. 1 und 2 zu vervielfa-
chen beziehungsweise zu erhöhen und auf Beträge von vollen 10 Cent zu run-
den sind; hiebei sind Beträge unter 5 Cent zu vernachlässigen und Beträge von 
5 Cent an auf 10 Cent zu ergänzen. 

(4) … (4) … 
 (5) Zur Wertsicherung der Renten kann Beziehern von Versorgungsleistun-

gen nach diesem Bundesgesetz ohne Anspruch auf eine einkommensabhängi-
ge Leistung oder eine Ausgleichszulage nach den sozialversicherungsrechtli-
chen Bestimmungen ein Wertausgleich entsprechend der Bestimmung des 
§ 299a des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes gewährt werden. 

§ 16. (1) … Hinsichtlich der Anmeldung von Ansprüchen bei einer nicht 
zuständigen Behörde oder bei einem Sozialversicherungsträger, der Beru-
fungsfrist und der Einbringung der Berufung, der Frist für die Einbringung ei-
nes Antrages auf Wiederaufnahme des Verfahrens und im Fall der Abände-
rung oder Behebung eines Bescheides von Amts wegen gemäß § 68 des All-
gemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991, sowie für die Erlassung eines 
Bescheides als Folge einer solchen Verfügung gelten die Bestimmungen des 
Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957, BGBl. Nr. 152, sinngemäß. 

§ 16. (1) … Hinsichtlich der Anmeldung von Ansprüchen bei einer nicht 
zuständigen Behörde, bei einem Sozialversicherungsträger oder einem Ge-
meindeamt, der Berufungsfrist und der Einbringung der Berufung und im Fall 
der Abänderung oder Behebung eines Bescheides von Amts wegen gemäß 
§ 68 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 sowie für die Er-
lassung eines Bescheides als Folge einer solchen Verfügung gelten die Best-
immungen des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957, BGBl. Nr. 152, sinnge-
mäß. 

§ 17c. … § 17c. … 
 § 17d. Versorgungsberechtigten, die im Dezember 2001 eine vom Ein-

kommen abhängige Leistung nach diesem Bundesgesetz beziehen, gebührt zu 
den im Dezember 2001 auszuzahlenden Versorgungsleistungen eine Zusatz-
zahlung, sofern weder sie noch ihr im gemeinsamen Haushalt lebender Ehe-
gatte Anspruch auf eine zusätzliche Ausgleichszulage 2001 nach den sozial-
versicherungsrechtlichen Vorschriften haben. Die Zusatzzahlung beträgt für 
Versorgungsberechtigte, die mit dem Ehegatten im gemeinsamen Haushalt le-
ben, 500 S (36,34 €) und für die übrigen Versorgungsberechtigten 350 S 
(25,44 €). Haben beide Ehegatten Anspruch auf eine vom Einkommen abhän-
gige Leistung und leben sie im gemeinsamen Haushalt, gebührt die Zusatzzah-
lung zur jeweils höheren einkommensabhängigen Versorgungsleistung. Diese 
Beträge gelten bei der Bemessung einkommensabhängiger Leistungen nach 
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diesem Bundesgesetz und den übrigen Versorgungsgesetzen nicht als Ein-
kommen. 

§ 19. (1) bis (7) … § 19. (1) bis (7) … 
 (8) Es treten in Kraft: 

  1. mit 1. Dezember 2001 § 17d; 
  2. mit 1. Jänner 2002 die §§ 2 Abs. 2, 6 Z 5, 11 Abs. 2, 5 und 7, 11a 

Abs. 3 erster Satz und Abs. 5, 12a Abs. 1, 13a Abs. 5 bis 7, 14 Abs. 4, 
14a Abs. 1, 14b Abs. 1 und 2, 14c, 16 Abs. 1 zweiter Satz, 17b und 17c 
Abs. 1 und 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/xxxx. 

Heeresversorgungsgesetz 
§ 1. (1) … § 1. (1) … 

 1. bis 5. …  1. bis 5. … 
  6. bei der militärmedizinischen Untersuchung in einer militärmedizini-

schen Untersuchungsstelle im Zusammenhang mit einem Auslandsein-
satz, 

  7. bei einer Eignungsprüfung zum Zwecke der Personalauswahl. 
(2) … (2) … 

 1. bis 11. …  1. bis 11. … 
 12. auf einem Weg gemäß Z 1 bis 11 im Rahmen einer Fahrgemeinschaft.  12. auf einem Weg gemäß Z 1 bis 11, 13 und 14 sowie § 1 Abs. 2a und 2b 

im Rahmen einer Fahrgemeinschaft, 
  13. auf dem Heimweg von der militärmedizinischen Untersuchung im Zu-

sammenhang mit einem Auslandseinsatz zur Wohnung oder Arbeits-
stätte, 

  14. auf dem Weg von der Wohnung zum Ort der militärischen Dienstleis-
tung oder zum Ausbildungsort oder auf dem Heimweg von dort zu ei-
nem Kindergarten (Kindertagesstätte, fremde Obhut) oder zu einer 
Schule, um das eigene Kind dorthin zu bringen oder von dort abzuho-
len, wenn dem Wehrpflichtigen oder der Frau im Ausbildungsdienst die 
gesetzliche Aufsicht obliegt. 

 (2a) Eine Gesundheitsschädigung, die eine Frau infolge von Miliztätigkei-
ten gemäß § 46d des Wehrgesetzes 1990 erlitten hat, ist als Dienstbeschädi-
gung zu entschädigen. Die auf Miliztätigkeiten von Wehrpflichtigen bezügli-
chen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sind anzuwenden. 

 (2b) Eine Gesundheitsschädigung, die eine Frau auf dem Weg zu oder von 
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oder bei der Eignungsprüfung gemäß § 46a des Wehrgesetzes 1990 erleidet, 
ist als Dienstbeschädigung zu entschädigen. 

§ 4. (1) und (2) … § 4. (1) und (2) … 
 1. und 2. …  1. und 2. … 
 3. Hinterbliebenenrente (Witwenrente, Zusatzrente und Zulage zur Wit-

wenrente, Waisenrente, Zusatzrente zur Waisenrente, Elternrente und 
Zusatzrente zur Elternrente, Witwen- und Waisenbeihilfe); 

 3. Hinterbliebenenrente (Witwenrente, Zusatzrente und Zulage zur Wit-
wenrente, Waisenrente, Zusatzrente zur Waisenrente, Elternrente und 
Zusatzrente zur Elternrente, Witwenbeihilfe); 

§ 6. (1) bis (3) … § 6. (1) bis (3) … 

(4) … Ist der Beschädigte auf die Hilfe einer anderen Person angewiesen, 
so sind ihm für die Dauer einer Kur gemäß Abs. 3 Z 2 auch die Aufenthalts-
kosten für eine Begleitperson zu ersetzen, wenn die Kur in einer Anstalt 
durchgeführt wird, in der kein Personal zur Verfügung steht, das die erforder-
liche Hilfe leisten kann. 

(4) … Ist der Beschädigte auf die Hilfe einer anderen Person angewiesen, 
so sind ihm für die Dauer der Unterbringung in einer Krankenanstalt gemäß 
Abs. 3 Z 1 sowie für die Dauer einer Kur gemäß Abs. 3 Z 2 auch die Aufent-
haltskosten für eine Begleitperson zu ersetzen, wenn die erweiterte Heilbe-
handlung in einer Anstalt durchgeführt wird, in der kein Personal zur Verfü-
gung steht, das die erforderliche Hilfe leisten kann. 

§ 7. (1) Der Beschädigte ist auf begründetes eigenes Verlangen oder, wenn 
es die Art seiner als Dienstbeschädigung anerkannten Gesundheitsschädigung 
im Zusammenhalte mit seinen persönlichen Verhältnissen in seinem Interesse 
oder in dem seiner Umgebung erfordert, in einer Krankenanstalt (§ 2 des 
Krankenanstaltengesetzes, BGBl. Nr. 1/1957) unterzubringen. 

entfällt. 

(2) Ist die Gesundheitsstörung eines in voraussichtlich dauernder Anstalts-
pflege untergebrachten Beschädigten nicht mehr besserungsfähig, so gilt die 
Heilfürsorge als abgeschlossen. Der Bund hat die Kosten der weiteren An-
staltspflege eines Schwerbeschädigten durch Umwandlung der Beschädigten-
rente nach den Bestimmungen des § 61 zu übernehmen. 

 

§ 12. (1) Der Anspruch auf Pflegezulage (§ 27) oder Blindenzulage (§ 28) 
oder auf einen Zuschuß zu den Kosten für Diätverpflegung (§ 26b) ruht wäh-
rend einer mit voller Verpflegung verbundenen Heilbehandlung ab dem Tag, 
der auf den Beginn der Heilbehandlung folgt. Eine Pflegezulage (§ 27) oder 
Blindenzulage (§ 28) ist auf Antrag bis zum Beginn der fünften Woche einer 
mit voller Verpflegung verbundenen Heilbehandlung in dem Umfang weiter 
zu leisten, in dem pflegebedingte Aufwendungen nachgewiesen werden, die 
sich aus einem der Pflichtversicherung nach dem Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetz unterliegenden Dienstverhältnis (Vollversicherung oder Teilversi-

§ 12. (1) Der Anspruch auf Pflegezulage (§ 27) oder Blindenzulage (§ 28) 
ruht während einer mit voller Verpflegung verbundenen Heilbehandlung ab 
dem Tag, der auf den Beginn der Heilbehandlung folgt. Eine Pflegezulage 
(§ 27) oder Blindenzulage (§ 28) ist auf Antrag weiter zu leisten 
 1. für die Dauer von höchstens drei Monaten der mit voller Verpflegung 

verbundenen Heilbehandlung in dem Umfang, in dem pflegebedingte 
Aufwendungen nachgewiesen werden, die sich aus einem der Pflicht-
versicherung nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz unter-
liegenden Dienstverhältnis (Vollversicherung oder Teilversicherung in 
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cherung in der Unfallversicherung) eines Pflege- oder Blindenzulagenempfän-
gers mit einer Pflegeperson ergeben. 

(2) Ein Kleider- und Wäschepauschale (§ 29a) und, sofern der Beschädigte 
für unterhaltsberechtigte Angehörige nicht zu sorgen hat, ein Erhöhungsbetrag 
(§ 23 Abs. 5) ist mit dem ersten Tag des auf den Beginn einer mit voller Ver-
pflegung verbundenen Heilbehandlung folgenden vierten Monates einzustellen 
und erst für den Monat wieder zu leisten, in dem die Heilbehandlung beendet 
wurde. Wird ein Kleider- und Wäschepauschale oder ein Erhöhungsbetrag für 
Beschädigte, die für keine unterhaltsberechtigten Angehörigen zu sorgen ha-
ben, während einer mit voller Verpflegung verbundenen Heilbehandlung be-
antragt, besteht der Anspruch frühestens vom Ersten des Monates an, in dem 
die Heilbehandlung beendet wurde. 

(3) Für den Kalendermonat, in dem der Grund des Ruhens eingetreten ist, 
gebührt nur der verhältnismäßige Teil der in Abs. 1 angeführten Leistungen, 
wobei der Kalendermonat einheitlich mit 30 Tagen anzunehmen ist und der 
verhältnismäßige Teil sich nach der Anzahl der Tage im betreffenden Kalen-
dermonat bis zum Eintritt des Ruhens bestimmt. 

(4) Bescheide über das Ruhen der angeführten Leistungen sind nur dann zu 
erlassen, wenn dies der Beschädigte innerhalb einer Frist von einem Monat 
nach Wegfall des Ruhensgrundes beantragt. 

der Unfallversicherung) eines Pflege- oder Blindenzulagenbeziehers 
mit einer Pflegeperson oder der Erfüllung des Tatbestandes gemäß § 2 
Abs. 1 Z 4 GSVG ergeben. Eine Pflegezulage oder Blindenzulage ist 
jedoch über diesen Zeitraum hinaus weiter zu leisten, wenn damit für 
den Beschädigten eine besondere Härte vermieden wird; 

 2. während der mit voller Verpflegung verbundenen Heilbehandlung, 
wenn und solange auch die Pflegeperson als Begleitperson stationär 
aufgenommen wurde, weil der Aufenthalt ohne diese nicht möglich wä-
re oder bei Kindern, unmündigen Minderjährigen oder geistig Behin-
derten in deren Interesse erforderlich ist. 

(2) Ein Zuschuss zu den Kosten für Diätverpflegung (§ 26b), ein Kleider- 
und Wäschepauschale (§ 29a) und, sofern der Beschädigte für unterhaltsbe-
rechtigte Angehörige nicht zu sorgen hat, ein Erhöhungsbetrag (§ 23 Abs. 5) 
ist mit dem ersten Tag des auf den Beginn einer mit voller Verpflegung ver-
bundenen Heilbehandlung folgenden vierten Monates einzustellen und erst für 
den Monat wieder zu leisten, in dem die Heilbehandlung beendet wurde. Wird 
ein Zuschuss zu den Kosten für Diätverpflegung, ein Kleider- und Wäsche-
pauschale oder ein Erhöhungsbetrag für Beschädigte, die für keine unterhalts-
berechtigten Angehörigen zu sorgen haben, während einer mit voller Verpfle-
gung verbundenen Heilbehandlung beantragt, besteht der Anspruch frühestens 
vom Ersten des Monates an, in dem die Heilbehandlung beendet wurde. 

 (3) Wird die Pflegezulage oder Blindenzulage aliquotiert, so ist der Kalen-
dermonat einheitlich mit 30 Tagen anzunehmen. 

 (4) Bescheide über das Ruhen der angeführten Leistungen sind nur dann zu 
erlassen, wenn dies der Beschädigte innerhalb einer Frist von drei Monaten 
nach Wegfall des Ruhensgrundes beantragt. 

§ 24. (1) bis (9) … § 24. (1) bis (9) … 
(10) Die Bemessungsgrundlage ist auf volle Schillingbeträge zu runden; 

hiebei sind Beträge unter 50 Groschen zu vernachlässigen und Beträge von 
50 Groschen an auf einen Schilling zu ergänzen. 

(10) Die Bemessungsgrundlage ist auf Beträge von vollen 10 Cent zu run-
den; hiebei sind Beträge unter 5 Cent zu vernachlässigen und Beträge von 
5 Cent an auf 10 Cent zu ergänzen. 

§ 24b. (1) … Die vervielfachten Beträge sind auf volle Schillingbeträge zu 
runden; hiebei sind Beträge unter 50 Groschen zu vernachlässigen und Beträge 
von 50 Groschen an auf einen Schilling zu ergänzen. 

§ 24b. (1) … Die vervielfachten Beträge sind auf Beträge von vollen 
10 Cent zu runden; hiebei sind Beträge unter 5 Cent zu vernachlässigen und 
Beträge von 5 Cent an auf 10 Cent zu ergänzen. 

(2) Der Festsetzung der Mindest- und Höchstbemessungsgrundlage mit (2) Der Festsetzung der Mindest- und Höchstbemessungsgrundlage mit 
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Wirksamkeit vom 1. Jänner 1994 sind die Beträge 6 672 S und 27 670 S zu-
grunde zu legen. 

Wirksamkeit vom 1. Jänner 2002 sind die Beträge 562,34 €  und 2 332,36 €  
zugrunde zu legen. 

§ 25. (1) Unter Einkommen im Sinne des § 23 Abs. 4 und 5 ist – abgesehen 
von den Sonderbestimmungen der Abs. 3 bis 8 – die Wertsumme zu verstehen, 
die einer Person aus dauernden Ertragsquellen in Geld- oder Güterform zu-
fließt und die sie verbrauchen kann, ohne daß ihr Vermögen geschmälert wird. 

§ 25. (1) Unter Einkommen im Sinne des § 23 Abs. 4 und 5 ist – abgesehen 
von den Sonderbestimmungen der Abs. 3 und 4 – die Wertsumme zu verste-
hen, die einer Person aus dauernden Ertragsquellen in Geld- oder Güterform 
zufließt und die sie verbrauchen kann, ohne dass ihr Vermögen geschmälert 
wird. 

(2) … (2) … 
(3) Der Ermittlung des Einkommens aus Land- und Forstwirtschaft sind 

20 vH des letztmalig vor dem 1. Juli 1967 festgestellten Einheitswertes des 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebes zuzüglich 20 vH der Einheitswertan-
teile der Zupachtungen und abzüglich 20 vH der Einheitswertanteile der Ver-
pachtungen zugrunde zu legen. Der so ermittelte Wert ist bei gepachteten und 
verpachteten Grundstücken um den Betrag zu mindern beziehungsweise zu 
erhöhen, der dem unter Zugrundelegung der auf die gepachteten beziehungs-
weise verpachteten Grundstücke entfallenden Einheitswertanteile gemäß 
Abs. 4 ermittelten Einkommen entspricht. Für Fruchtnießungen gilt die gleiche 
Regelung wie für Zupachtungen und Verpachtungen. Übersteigt der Einheits-
wert des land- und forstwirtschaftlichen Betriebes unter entsprechender Be-
rücksichtigung der Einheitswertanteile der Verpachtungen, Zupachtungen und 
Fruchtnießungen den Betrag von 10 000 S, ist der nach den vorstehenden 
Bestimmungen ermittelte Betrag für je weitere 1 000 S des Einheitswertes um 
84 S, bei Verheirateten um 109 20 S g, zu erhöhen. Ein Zwölftel des auf diese 
Weise errechneten Betrages gilt als monatliches Einkommen aus Land- und 
Forstwirtschaft. Bei Empfängern einer Beschädigtenrente entsprechend einer 
Minderung der Erwerbsfähigkeit 

(3) Die Ermittlung des Einkommens aus Land- und Forstwirtschaft hat nach 
den Bestimmungen des § 292 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
unter Einschluss der Sachbezugsregelung zu erfolgen. Als Stichtag gilt bei Be-
schädigten der auf die Antragstellung auf Beschädigtenrente folgende Monats-
erste, bei Hinterbliebenen der dem Todestag des Beschädigten folgende Mo-
natserste. Die Sachbezugswerte sind auch dann heranzuziehen, wenn Ausferti-
gungen der maßgeblichen Einheitswertbescheide nicht mehr verfügbar sind. 

von 50 vH ist ein Betrag im Ausmaß von  .............................................  10 vH,  
von 60 vH ist ein Betrag im Ausmaß von  .............................................  15 vH,  
von 70 vH ist ein Betrag im Ausmaß von  .............................................  20 vH,  
von 80 vH ist ein Betrag im Ausmaß von  .............................................  25 vH,  
von 90 vH und mehr ist ein Betrag im Ausmaß von  .............................  30 vH,  
bei Empfängern einer Hinterbliebenenrente ein Betrag im Ausmaß von 25 vH 
von dem auf Grund des Einheitswertes ermittelten Einkommen abzusetzen. 
Weitere Absetzungen von diesem Einkommen sind nicht zulässig. Wurde ein 
land- und forstwirtschaftlicher Betrieb zur Gänze gepachtet, findet die Be-
stimmung sinngemäß Anwendung. 
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(4) Wurde ein land- und forstwirtschaftlicher Betrieb unentgeltlich übertra-
gen, übergeben, verpachtet oder auf andere Weise jemandem zur Bewirtschaf-
tung überlassen, sind der Ermittlung des Einkommens ohne Rücksicht auf Art 
und Ausmaß der hiefür ausbedungenen Leistungen 10 vH – bei Verheirateten 
5 vH – des letztmalig vor dem 1. Juli 1967 festgestellten Einheitswertes dieses 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebes zugrunde zu legen. Übersteigt der 
Einheitswert des Betriebes den Betrag von 10 000 S, ist der nach den vorste-
henden Bestimmungen ermittelte Betrag für je weitere 1 000 S des Einheits-
wertes um 84 S, bei Verheirateten um 109 20 S g, zu erhöhen. Ein Zwölftel 
des auf diese Weise errechneten Betrages gilt als monatliches Einkommen. 
Absetzungen von diesem Einkommen sind nicht zulässig. 

(4) bis (7) entfallen. 

(5) Steht der land- und forstwirtschaftliche Betrieb nicht im Alleineigentum 
des Versorgungsberechtigten (Versorgungswerbers), ist das gemäß Abs. 3 o-
der 4 ermittelte Einkommen nur in dem Verhältnis anzurechnen, das dem Ei-
gentumsanteil des Versorgungsberechtigten (Versorgungswerbers) an dem 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieb entspricht. 

 

(6) Tritt im Einheitswert infolge einer Fortschreibung (§ 21 des Bewer-
tungsgesetzes 1955, BGBl. Nr. 148, in der jeweiligen Fassung), in den Zu-
pachtungen, Verpachtungen oder Fruchtnießungen eine Änderung ein, ist das 
Einkommen nach den Abs. 3 oder 4 neu zu berechnen und die Rente neu zu 
bemessen. 

 

(7) An die Stelle der gemäß Abs. 3 bis 6 errechneten monatlichen Einkom-
mensbeträge treten mit Wirkung vom 1. Oktober 1968 und in der Folge vom 
1. Jänner eines jeden Jahres die unter sinngemäßer Anwendung des § 63 des 
Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 rückwirkend vom 1. Juli 1967 an ver-
vielfachten Beträge. 

 

(8) Nutzungen und Leistungen in Güterform sind – sofern nicht Abs. 3 oder 
4 Anwendung findet – nach den jeweils von der Finanzverwaltung für die 
Bewertung der Sachbezüge für Zwecke des Steuerabzuges vom Arbeitslohn 
und für Zwecke der Sozialversicherung für Arbeitnehmer, die nicht der Pensi-
onsversicherung der Angestellten unterliegen, kundgemachten Sätzen zu er-
mitteln. Nutzungen und Leistungen in Güterform, für die keine Bewertungs-
sätze bestehen, sind mit den üblichen Mittelpreisen des Verbrauchsortes anzu-
setzen. Abs. 4 letzter Satz gilt sinngemäß. 

(4) Nutzungen und Leistungen in Güterform sind – sofern nicht Abs. 3 An-
wendung findet – nach den jeweils von der Finanzverwaltung für die Bewer-
tung der Sachbezüge für Zwecke des Steuerabzuges vom Arbeitslohn und für 
Zwecke der Sozialversicherung für Arbeitnehmer, die nicht der Pensionsversi-
cherung der Angestellten unterliegen, kundgemachten Sätzen zu ermitteln. 
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(9) Einkommen, die im Ausland erzielt werden, sind nach dem jeweiligen 
Monatsdurchschnitt der Mittelkurse für Devisen der Wiener Börse umzurech-
nen; der Umrechnung von Währungen, die an der Wiener Börse nicht notie-
ren, sind die von der Oesterreichischen Nationalbank errechneten Werte zu-
grunde zu legen. Bei der Bemessung der Versorgungsleistung, der ein solches 
Einkommen zugrunde gelegt wird, ist Abs. 2 anzuwenden. 

(5) Einkommen, die außerhalb der Europäischen Währungsunion erzielt 
werden, sind nach dem jeweiligen Monatsdurchschnitt der Mittelkurse für De-
visen der Wiener Börse umzurechnen; der Umrechnung von Währungen, die 
an der Wiener Börse nicht notieren, sind die von der Oesterreichischen Natio-
nalbank errechneten Werte zugrunde zu legen. Bei der Bemessung der Ver-
sorgungsleistung, der ein solches Einkommen zugrunde gelegt wird, ist Abs. 2 
anzuwenden. 

(10) Zum Einkommen im Sinne der Abs. 1 und 3 bis 8 zählen bei Verheira-
teten 30 vH des Einkommens des im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegat-
ten. 

(6) Zum Einkommen im Sinne der Abs. 1 und 4 zählen bei Verheirateten 
30 vH des Einkommens des im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten. 

§ 31. (1) … § 31. (1) … 
(2) Bezugsberechtigt sind nacheinander der Ehegatte und die waisenrenten- 

oder waisenbeihilfenberechtigten Kinder, wenn diese Personen mit dem Ver-
storbenen zur Zeit seines Todes in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben. Die 
Bezugsberechtigung ist auch dann gegeben, wenn der Beschädigte im Zeit-
punkt des Todes auf Dauer in einem Alters- oder Pflegeheim untergebracht 
war und seit der Aufnahme in das Heim nicht mehr als sechs Monate verstri-
chen sind. 

(2) Bezugsberechtigt sind nacheinander der Ehegatte und die waisenrenten-
berechtigten Kinder, wenn diese Personen mit dem Verstorbenen zur Zeit sei-
nes Todes in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben. Die Bezugsberechtigung 
ist auch dann gegeben, wenn der Beschädigte im Zeitpunkt des Todes auf 
Dauer in einem Alters- oder Pflegeheim untergebracht war und seit der Auf-
nahme in das Heim nicht mehr als sechs Monate verstrichen sind. 

§ 32. … Das gleiche gilt für Witwen und Waisen nach Schwerbeschädigten, 
die bis zum Tod Anspruch auf eine Beschädigtenrente entsprechend einer 
Minderung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 60 vH oder auf eine Pflege-
zulage hatten. 

§ 32. … Das Gleiche gilt für Witwen nach Schwerbeschädigten, die bis 
zum Tod Anspruch auf eine Beschädigtenrente entsprechend einer Minderung 
der Erwerbsfähigkeit von mindestens 60 vH, auf eine Pflegezulage, ein Pfle-
gegeld oder eine sonstige pflegebezogene Leistung hatten. 

§ 35. Witwen nach Schwerbeschädigten, die im Zeitpunkt des Todes keinen 
Anspruch auf eine Beschädigtenrente entsprechend einer Minderung der Er-
werbsfähigkeit von mindestens 60 vH oder auf eine Pflegezulage hatten, ist 
eine Witwenbeihilfe zu gewähren, wenn der Tod nicht die Folge einer Dienst-
beschädigung war. 

§ 35. Witwen nach Schwerbeschädigten, die im Zeitpunkt des Todes keinen 
Anspruch auf eine Beschädigtenrente entsprechend einer Minderung der Er-
werbsfähigkeit von mindestens 60 vH, auf eine Pflegezulage, ein Pflegegeld 
oder eine sonstige pflegebezogene Leistung hatten, ist eine Witwenbeihilfe zu 
gewähren, wenn der Tod nicht die Folge einer Dienstbeschädigung war. 

§ 42. (1) Waisen nach Schwerbeschädigten, die im Zeitpunkt des Todes 
keinen Anspruch auf eine Beschädigtenrente entsprechend einer Minderung 
der Erwerbsfähigkeit von mindestens 60 vH oder auf eine Pflegezulage hatten, 
gebührt, wenn der Tod nicht die Folge einer Dienstbeschädigung war, eine 
Waisenbeihilfe. 

§ 42. Waisen nach Schwerbeschädigten ist der Anspruch auf Waisenrente 
auch dann gewahrt, wenn der Tod nicht die Folge einer Dienstbeschädigung 
war. 

(2) Die Waisenbeihilfe gebührt im jeweiligen Ausmaß der Waisenrente ge-
mäß § 41 Abs. 1; sie ist um jenen Betrag zu erhöhen, welcher der Waise im 
Falle eines Anspruches auf Waisenrente (§ 41 Abs. 1) als Zusatzrente gemäß 
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§ 41 Abs. 2 gebühren würde. 
(3) Die Bestimmungen des § 40 und des § 41 Abs. 3 gelten sinngemäß auch 

für Waisenbeihilfen. 
 

§ 46. Hinterbliebenen ist auf Antrag zur Zusatzrente gemäß § 33 Abs. 2, zur 
Witwenbeihilfe gemäß § 35, zur Zusatzrente zur Waisenrente gemäß § 41 
Abs. 2, zur erhöhten Waisenbeihilfe gemäß § 42 Abs. 2 und zur Elternrente 
gemäß § 44 nach Maßgabe der §§ 46b und 63 des Kriegsopferversorgungsge-
setzes 1957 ein Zuschuß zu den Kosten für Diätverpflegung zu gewähren. 

§ 46. Hinterbliebenen ist auf Antrag zur Zusatzrente gemäß § 33 Abs. 2, zur 
Witwenbeihilfe gemäß § 35, zur Zusatzrente zur Waisenrente gemäß § 41 
Abs. 2 und zur Elternrente gemäß § 44 nach Maßgabe der §§ 46b und 63 des 
Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 ein Zuschuss zu den Kosten für Di-
ätverpflegung zu gewähren. 

§ 46b. (1) bis (4) … § 46b. (1) bis (4) … 
(5) Die im § 53 Abs. 2 angeführten Versicherungsbeiträge sind mit Wir-

kung vom 1. Jänner 1992 und in der Folge mit Wirkung vom 1. Jänner eines 
jeden Jahres mit dem Anpassungsfaktor gemäß Abs. 1 zu vervielfachen. 

(5) Die im § 53 Abs. 2 angeführten Versicherungsbeiträge sind mit Wir-
kung vom 1. Jänner 2002 und in der Folge mit Wirkung vom 1. Jänner eines 
jeden Jahres mit dem Anpassungsfaktor gemäß Abs. 1 zu vervielfachen. 

(6) Die angepaßten Renten, Familienzuschläge und Versicherungsbeiträge 
sind auf volle Schillingbeträge zu runden; hiebei sind Beträge unter 
50 Groschen zu vernachlässigen und Beträge von 50 Groschen an auf einen 
Schilling zu ergänzen. 

(6) Die angepassten Renten, Familienzuschläge und Versicherungsbeiträge 
sind auf Beträge von vollen 10 Cent zu runden; hiebei sind Beträge unter 
5 Cent zu vernachlässigen und Beträge von 5 Cent an auf 10 Cent zu ergän-
zen. 

(7) und (8) … (7) und (8) … 
 (9) Zur Wertsicherung der Renten kann Beziehern von Versorgungsleistun-

gen nach diesem Bundesgesetz ohne Anspruch auf eine einkommensabhängi-
ge Leistung oder eine Ausgleichszulage nach den sozialversicherungsrechtli-
chen Bestimmungen ein Wertausgleich entsprechend der Bestimmung des 
§ 299a des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes gewährt werden. 

§ 56. (1) bis (3) … § 56. (1) bis (3) … 
 1. bis 3. …  1. bis 3. … 
 4. die Neubemessung einer vom Einkommen abhängigen Versorgungs-

leistung, die sich auf Grund von gesetzlichen Änderungen bei Pensio-
nen, Renten oder sonstigen Bezügen ergibt, oder die auf Grund der all-
jährlichen Pensions- und Rentenanpassung oder der Anpassung von 
Einkommensbeträgen gemäß § 25 Abs. 7 oder der Änderung der Be-
wertungssätze gemäß § 25 Abs. 8 erforderlich ist, wird mit dem Ersten 
des Monats wirksam, in dem die Einkommensänderung eingetreten ist; 

 4. die Neubemessung einer vom Einkommen abhängigen Versorgungs-
leistung, die sich auf Grund von gesetzlichen Änderungen bei Pensio-
nen, Renten oder sonstigen Bezügen ergibt, oder die auf Grund der all-
jährlichen Pensions- und Rentenanpassung oder der Anpassung von 
Einkommensbeträgen gemäß § 25 Abs. 3 oder der Änderung der Be-
wertungssätze gemäß § 25 Abs. 4 erforderlich ist, wird mit dem Ersten 
des Monats wirksam, in dem die Einkommensänderung eingetreten ist; 

ABSCHNITT XIII Abschnitt XIII des I. Hauptstückes samt Überschrift entfällt. 
Rentenumwandlung  

575 der B
eilagen X

X
I. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
22 von 36

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



 Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung: 

575 der B
eilagen

47  

 

§ 61. (1) Auf Antrag eines Schwerbeschädigten oder seines gesetzlichen 
Vertreters kann die Umwandlung einer rechtskräftig zuerkannten Beschä-
digtenrente nach Abschluß der Heilbehandlung durch Übernahme der Kosten 
der weiteren Anstaltspflege bewilligt werden, wenn die Voraussetzungen des 
§ 7 Abs. 2 gegeben sind. 

 

(2) Schwerbeschädigten kann auf Antrag die Umwandlung der Rente durch 
Unterbringung in einem Alters- oder Pflegeheim oder in einer anderen geeig-
neten Einrichtung bewilligt werden, wenn sie nach Abschluß der Heilbehand-
lung voraussichtlich dauernd arbeitsunfähig sind, ständig besonderer Betreu-
ung oder Pflege und Wartung bedürfen und keine Familienangehörigen haben, 
die hiefür sorgen können. 

 

(3) Für die Dauer der Rentenumwandlung nach Abs. 1 oder 2 sind den 
Schwerbeschädigten die Beschädigtenrente (§ 23 Abs. 3 und 4), der Erhö-
hungsbetrag (§ 23 Abs. 5), die Schwerstbeschädigtenzulage (§ 26a), die Fami-
lienzuschläge (§ 26), der Zuschuß zu den Kosten für Diätverpflegung (§ 26b) 
und das Kleider- und Wäschepauschale (§ 29a) nicht zu zahlen; eine Pflegezu-
lage (§ 27) oder Blindenzulage (§ 28) ist in Höhe von 20 vH weiter zu leisten. 
An Stelle der umgewandelten Rente trägt der Bund in den Fällen des Abs. 1 
die Kosten der weiteren Anstaltspflege, bei Aufnahme in ein Alters- oder 
Pflegeheim oder eine andere geeignete Einrichtung (Abs. 2) die Kosten der 
Unterbringung. Werden durch die einbehaltenen Versorgungsleistungen die 
Kosten der Unterbringung nicht gedeckt, so hat der Schwerbeschädigte dem 
Bund dessen Aufwendungen zu ersetzen, wenn und insoweit er neben den 
Versorgungsleistungen nach diesem Bundesgesetz über sonstige Einkünfte 
verfügt. 

 

(4) Schwerbeschädigte, deren Rente gemäß Abs. 1 oder 2 umgewandelt 
worden ist, haben Anspruch auf ein monatliches Taschengeld. Es ist insoweit 
zu leisten, als die monatlichen Einkünfte des Schwerbeschädigten ohne Be-
rücksichtigung der Versorgungsleistungen nach diesem Bundesgesetz und der 
Einkünfte, die gemäß Abs. 3 zur Deckung der Kosten der Unterbringung ver-
wendet werden, den sich aus §§ 56 Abs. 4 und 63 des Kriegsopferversor-
gungsgesetzes 1957 ergebenden Betrag nicht erreichen. 

 

(5) Hat ein Schwerbeschädigter, dessen Rente gemäß Abs. 1 oder 2 umge-
wandelt worden ist, auf Grund einer gesetzlichen Verpflichtung für den Un-
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terhalt von Angehörigen (Ehegatte, Kinder) zu sorgen, so kann diesen eine 
Beihilfe bis zur Höhe der Witwenbeihilfe (§ 35) und Waisenbeihilfe (§ 42) 
bewilligt werden, wenn und insoweit sie über kein eigenes Einkommen (§ 25) 
verfügen. 

(6) Über einen Antrag auf Umwandlung der Rente nach Abs. 1 oder 2 ent-
scheidet der Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales. 

 

§ 62. (1) Mit Zustimmung des Versorgungsberechtigten oder seines gesetz-
lichen Vertreters kann Empfängern einer rechtskräftig zuerkannten Beschä-
digtenrente oder Witwenrente, die das 55. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben, die Umwandlung der Rente durch Auszahlung einer Abfertigung bewil-
ligt werden. 

 

(2) Über einen Antrag auf Umwandlung einer Rente durch Auszahlung ei-
ner Abfertigung entscheidet der Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales. 

 

(3) Voraussetzung für die Bewilligung der Umwandlung einer Rente durch 
Auszahlung einer Abfertigung ist, daß der gegenwärtige Grad der Minderung 
der Erwerbsfähigkeit des Beschädigten voraussichtlich dauernd ist, daß in 
Hinsicht auf den allgemeinen Gesundheitszustand des Beschädigten oder der 
Witwe keine ärztlichen Bedenken gegen die Abfertigung bestehen und daß die 
Abfertigungssumme zur Gründung oder Erhaltung einer gesicherten, den Le-
bensunterhalt voll gewährleistenden oder wenigstens wesentlich erleichtern-
den Existenz Verwendung findet. 

 

§ 63. (1) Die Abfertigung ist mit dem 120fachen Betrage des abzufertigen-
den Rententeiles zu bemessen. Abfertigungsfähig sind von Beschädigtenrenten 
entsprechend einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 50 oder 60 vH zwei 
Drittel, von Beschädigtenrenten entsprechend einer Minderung der Erwerbsfä-
higkeit von 70 bis 100 vH und von Witwenrenten die Hälfte der Rente. Be-
schädigtenrenten entsprechend einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 30 
oder 40 vH, der Erhöhungsbetrag, Familienzuschläge, Schwerstbeschädigten-
zulagen, Pflegezulagen, Blindenzulagen, Blindenführzulagen, Zusatzrenten 
zur Witwenrente, Zulagen gemäß § 34, Zuschüsse zu den Kosten für Diätver-
pflegung und das Kleider- und Wäschepauschale sind nicht abfertigungsfähig. 

 

(2) Von der Abfertigung ist die Rente nicht abzuziehen, die für den Monat 
gebührt, in dem die Rente abgefertigt wird. 
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§ 64. (1) Wird eine Rente durch Auszahlung einer Abfertigung umgewan-
delt, so erlischt der Anspruch auf den abgefertigten Rententeil; er lebt nicht 
wieder auf, wenn der Zeitraum verstrichen ist, der der Berechnung der Abfer-
tigung zugrunde gelegt worden ist. 

 

(2) Wenn sich eine Witwe, deren Rente zum Teil abgefertigt wurde, wie-
derverehelicht, sind auf den nicht abgefertigten Rententeil die Bestimmungen 
des § 37 anzuwenden. 

 

(3) Die bestimmungsgemäße Verwendung der Abfertigung ist durch die 
Form der Auszahlung sicherzustellen. 

 

(4) Wird eine Beschädigtenrente nach Auszahlung einer Abfertigung wegen 
Verminderung des Grades der Erwerbsfähigkeit erhöht, gelten die Bestim-
mungen über den abgefertigten Rententeil nach Abs. 1 nicht für den sich je-
weils aus der Neueinschätzung der Minderung der Erwerbsfähigkeit ergeben-
den Erhöhungsbetrag. 

 

§ 70. (1) Die den Versorgungsberechtigten nach diesem Bundesgesetz ge-
bührenden in Geld bestehenden Versorgungsleistungen sind auf volle Schil-
lingbeträge zu runden; hiebei sind Beträge unter 50 Groschen zu vernachlässi-
gen und Beträge von 50 Groschen an auf einen Schilling zu ergänzen. 

§ 70. (1) Die den Versorgungsberechtigten nach diesem Bundesgesetz ge-
bührenden in Geld bestehenden Versorgungsleistungen sind auf Beträge von 
vollen 10 Cent zu runden; hiebei sind Beträge unter 5 Cent zu vernachlässigen 
und Beträge von 5 Cent an auf 10 Cent zu ergänzen. 

§ 72. (1) … Die Unterschrift auf der Erklärung ist amtlich zu beglaubigen. § 72. (1) … Die Unterschrift auf der Erklärung ist erforderlichenfalls amt-
lich zu beglaubigen. 

§ 83. (1) Die auf dieses Bundesgesetz gestützten Versorgungsansprüche 
sind vom Versorgungswerber oder seinem gesetzlichen Vertreter durch An-
meldung beim örtlich zuständigen Bundesamt für Soziales und Behinderten-
wesen geltend zu machen. Dieser Vorschrift wird auch durch eine Anmeldung 
bei einer nicht zuständigen Behörde, einem Sozialversicherungsträger oder 
einer militärischen Dienststelle sowie durch Aufnahme einer Niederschrift 
gemäß Abs. 2 entsprochen; diese Anmeldungen und Niederschriften sind un-
verzüglich an das örtlich zuständige Bundesamt für Soziales und Behinder-
tenwesen weiterzuleiten. 

§ 83. (1) Die auf dieses Bundesgesetz gestützten Versorgungsansprüche 
sind vom Versorgungswerber oder seinem gesetzlichen Vertreter durch An-
meldung beim örtlich zuständigen Bundesamt für Soziales und Behinderten-
wesen (§ 75) geltend zu machen. Dieser Vorschrift wird auch durch eine An-
meldung bei einer nicht zuständigen Behörde, einem Sozialversicherungsträ-
ger, einem Gemeindeamt oder einer militärischen Dienststelle sowie durch 
Aufnahme einer Niederschrift gemäß Abs. 2 entsprochen; diese Anmeldungen 
und Niederschriften sind unverzüglich an das örtlich zuständige Bundesamt 
für Soziales und Behindertenwesen weiterzuleiten und gelten als ursprünglich 
bei der zuständigen Behörde eingebracht. 

§ 84. (1) Die zum Nachweis des Versorgungsanspruches erforderlichen Ur-
kunden sind in Urschrift oder in beglaubigter Abschrift beizubringen. Die für 
den Versorgungswerber unentbehrlichen Urkunden sind nach Aufnahme ihres 

§ 84 entfällt. 
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wesentlichen Inhaltes in die Anmeldung zurückzustellen. 

(2) Alle die Person des Beschädigten (Verstorbenen, Vermißten) betreffen-
den Umstände, die allgemeine Voraussetzungen für jeden auf dieses Bundes-
gesetz gestützten Versorgungsanspruch darstellen, sind lediglich anläßlich der 
Anmeldung des ersten auf dasselbe schädigende Ereignis sich gründenden 
Versorgungsanspruches zu erheben und mit Dokumenten zu belegen. 

 

§ 86. (1) … § 86. (1) … 
(2) … Andere als die im Verzeichnis genannten Sachverständigen dürfen 

nur dann beigezogen werden, wenn Gefahr im Verzug ist oder wenn für ein 
Fach keine Sachverständigen bestellt sind. 

(2) letzter Satz entfällt. 

§ 87a. (1) Die militärischen Dienststellen, die Träger der Sozialversiche-
rung, die Gemeinden, die österreichischen Bundesbahnen und die Abgabenbe-
hörden des Bundes sind verpflichtet, auf Ersuchen der Behörden der Heeres-
versorgung im Ermittlungsverfahren zur Durchführung dieses Bundesgesetzes 
mitzuwirken. 

§ 87a. (1) Die militärischen Dienststellen, die Träger der Sozialversiche-
rung, die Gemeinden, die öffentlichen und privaten Krankenanstalten, die 
Krankenfürsorgeanstalten, die Österreichischen Bundesbahnen und die Abga-
benbehörden des Bundes sind verpflichtet, auf Ersuchen der Behörden der 
Heeresversorgung im Ermittlungsverfahren zur Durchführung dieses Bundes-
gesetzes mitzuwirken. 

§ 90. Ein Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens ist binnen einem 
Monat von dem Zeitpunkt an, in dem der Antragsteller nachweislich vom 
Wiederaufnahmsgrund Kenntnis erlangt hat, beim zuständigen Bundesamt für 
Soziales und Behindertenwesen (§ 75) einzubringen. 

entfällt. 

§ 92. (1) Die Empfänger einer vom Einkommen (§ 25) abhängigen Versor-
gungsleistung haben über Aufforderung des Bundesamtes für Soziales und 
Behindertenwesen eine Erklärung über ihre Einkommensverhältnisse abzuge-
ben. Zur Abgabe dieser Erklärung hat das Bundesamt für Soziales und Behin-
dertenwesen eine Frist von zwei Monaten zu bestimmen. Liegt die Erklärung 
im Zeitpunkte des Ablaufes dieser Frist nicht vor, ist mit der Auszahlung der 
Geldleistung innezuhalten. 

§ 92. Die außerhalb Österreichs ansässigen Versorgungsberechtigten sind 
alljährlich zu einer Erklärung über ihre Staatsbürgerschaft aufzufordern. Zur 
Abgabe dieser Erklärung ist eine Frist von sechs Monaten zu bestimmen. Liegt 
die Erklärung im Zeitpunkt des Ablaufes dieser Frist nicht vor, so ist mit der 
Auszahlung der Rente innezuhalten. 

(2) Die außerhalb Österreichs ansässigen Versorgungsberechtigten sind, so-
fern sie keine Erklärung im Sinne des Abs. 1 abzugeben haben, alljährlich zur 
Vorlage einer amtlichen Aufenthaltsbestätigung aufzufordern. Zur Vorlage 
dieser Bestätigung ist eine Frist von sechs Monaten zu bestimmen. Liegt die 
Bestätigung im Zeitpunkt des Ablaufes dieser Frist nicht vor, so ist mit der 
Auszahlung der Rente innezuhalten. 
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§ 94. (1) bis (4) … § 94. (1) bis (4) … 
 (5) Der Versorgungsberechtigte ist verpflichtet, dem Bundesamt für Sozia-

les und Behindertenwesen über alle für die Prüfung bzw. Durchsetzung von 
Ansprüchen nach den Abs. 1 bis 4 maßgebenden Umstände binnen 14 Tagen 
wahrheitsgemäß Auskunft zu erteilen. 

§ 98a. (1) bis (6) … § 98a. (1) bis (6) … 
 (7) Wenn auf Grund der Bestimmung des § 25 Abs. 3 in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/xxxx die für die Zeit vor dem In-Kraft-Treten 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/xxxx zuerkannte einkommensabhängige 
Leistung zu mindern oder einzustellen wäre, ist der Unterschiedsbetrag als 
Ausgleich zu belassen. Dieser Ausgleich ist bei künftigen Erhöhungen der 
einkommensabhängigen Leistung entsprechend zu mindern. Tritt eine Ände-
rung in der Sach- oder Rechtslage ein, die die Minderung oder Einstellung je-
ner einkommensabhängigen Leistung, an deren Stelle der Ausgleich gewährt 
wurde, zur Folge hätte, ist der Ausgleich unter Bedachtnahme auf die Bestim-
mung des § 56 entsprechend zu mindern oder einzustellen. 

 (8) Werden Anträge auf Zuerkennung von einkommensabhängigen Leis-
tungen auf Grund der Änderung der Anrechnung des land- und forstwirt-
schaftlichen Einkommens gemäß § 25 Abs. 3 bis zum 30. Juni 2002 einge-
bracht, ist die Leistung vom Zeitpunkt des Zutreffens der Voraussetzungen, 
frühestens jedoch ab 1. Jänner 2002, zuzuerkennen. Dasselbe gilt für Anträge 
auf Zuerkennung von Witwenrente nach Versorgungsberechtigten, die ein 
Pflegegeld oder eine sonstige pflegebezogene Leistung erhalten haben. 

 (9) Rechtskräftig zuerkannte Waisenbeihilfen gemäß § 42 Abs. 1 und 2 des 
Heeresversorgungsgesetzes in der bis 31. Dezember 2001 geltenden Fassung 
gelten als Waisenrenten im Sinne des § 42 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xxx/xxxx. Anträge auf Waisenbeihilfe, über die bis 31. Dezember 
2001 nicht rechtskräftig entschieden wurde, gelten ab 1. Jänner 2002 als An-
träge auf Waisenrente. 

 (10) Durch Auszahlung einer Abfertigung umgewandelte Rententeile ge-
mäß den §§ 62 bis 64 in der bis 31. Dezember 2001 geltenden Fassung leben 
mit dem In-Kraft-Treten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/xxxx nicht wie-
der auf. 

 (11) Versorgungsberechtigten, die im Dezember 2001 eine vom Einkom-
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men abhängige Leistung nach diesem Bundesgesetz beziehen, gebührt zu den 
im Dezember 2001 auszuzahlenden Versorgungsleistungen eine Zusatzzah-
lung, sofern weder sie noch ihr im gemeinsamen Haushalt lebender Ehegatte 
Anspruch auf eine zusätzliche Ausgleichszulage 2001 nach den sozialversi-
cherungsrechtlichen Vorschriften haben. Die Zusatzzahlung beträgt für Ver-
sorgungsberechtigte, die mit dem Ehegatten im gemeinsamen Haushalt leben, 
500 S (36,34 €) und für die übrigen Versorgungsberechtigten 350 S (25,44 €). 
Haben beide Ehegatten Anspruch auf eine vom Einkommen abhängige Leis-
tung und leben sie im gemeinsamen Haushalt, gebührt die Zusatzzahlung zur 
jeweils höheren einkommensabhängigen Versorgungsleistung. Diese Beträge 
gelten bei der Bemessung einkommensabhängiger Leistungen nach diesem 
Bundesgesetz und den übrigen Versorgungsgesetzen nicht als Einkommen und 
sind bei der Festsetzung der Versicherungsbeiträge (§ 53) nicht zu berücksich-
tigen. 

§ 99. (1) bis (7) … § 99. (1) bis (7) … 

 (8) Es treten in Kraft: 
  1. mit 1. Jänner 2001 die §§ 1 Abs. 1 Z 6, Abs. 2 Z 12 bis Z 14, Abs. 2a 

und 2b; 
 2. mit 1. Dezember 2001 § 98a Abs. 11;  2. mit 1. Dezember 2001 § 98a Abs. 11; 
  3. mit 1. Jänner 2002 die §§ 4 Abs. 2 Z 3, 6 Abs. 4 zweiter Satz, 12 Abs. 1 

bis 4, 20 Z 3, 20a Z 1, 24 Abs. 10, 24b Abs. 1 dritter Satz, 24b Abs. 2, 
25 Abs. 1 erster Satz und Abs. 3 bis 6, 31 Abs. 2, 32 letzter Satz, 35 
erster Satz, 42, 46, 46b Abs. 5, 6 und 9, 53 Abs. 2, 56 Abs. 3 Z 4, 70 
Abs. 1, 72 Abs. 1 zweiter Satz, 83 Abs. 1, 87a Abs. 1, 92, 94 Abs. 5, 
98a Abs. 6 bis 10, 98b Abs. 1 und 2 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xxx/xxxx sowie die Aufhebung der bisherigen §§ 7, 25 
Abs. 4 bis 7, des Abschnittes XIII des I. Hauptstückes samt Überschrift, 
der §§ 84, 86 Abs. 2 letzter Satz und 90. 

Impfschadengesetz 

§ 2. (1) … § 2. (1) … 
 a) und b) …  a) und b) … 
 1. Beschädigtenrente gemäß §§ 23, 24, 24a, 24b und 25 HVG;  1. Beschädigtenrente gemäß §§ 21 und 23 bis 25 HVG; 

§ 3. (1) … § 3. (1) … 
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(2) Soweit dieses Bundesgesetz nichts anderes bestimmt, sind die §§ 54 bis 
60, 65 bis 67, 69 bis 72, 75, 82 Abs. 1, 4 und 5, 86 Abs. 1 bis 4 und Abs. 6 
sowie 92 bis 94a HVG sinngemäß anzuwenden. 

(2) Soweit dieses Bundesgesetz nichts anderes bestimmt, sind die §§ 54 bis 
60, 65 bis 67, 69 bis 72, 75, 82 Abs. 1, 2, 4 und 5, 83 Abs. 1, 85 Abs. 1 erster 
Satz und Abs. 2, 86 Abs. 1 bis 4 und Abs. 6, 87a Abs. 1 bis 3, 88 Abs. 3, 91 
bis 94a und 98a Abs. 7 und 8 HVG sinngemäß anzuwenden. 

(3) … (3) … 
 (4) Zur Wertsicherung der Renten kann Beziehern von Versorgungsleistun-

gen nach diesem Bundesgesetz ohne Anspruch auf eine einkommensabhängi-
ge Leistung oder eine Ausgleichszulage nach den sozialversicherungsrechtli-
chen Bestimmungen ein Wertausgleich entsprechend der Bestimmung des 
§ 299a des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes gewährt werden. 

§ 8c. … § 8c. … 
 § 8d. Versorgungsberechtigten, die im Dezember 2001 eine vom Einkom-

men abhängige Leistung nach diesem Bundesgesetz beziehen, gebührt zu den 
im Dezember 2001 auszuzahlenden Versorgungsleistungen eine Zusatzzah-
lung, sofern weder sie noch ihr im gemeinsamen Haushalt lebender Ehegatte 
Anspruch auf eine zusätzliche Ausgleichszulage 2001 nach den sozialversi-
cherungsrechtlichen Vorschriften haben. Die Zusatzzahlung beträgt für Ver-
sorgungsberechtigte, die mit dem Ehegatten im gemeinsamen Haushalt leben, 
500 S (36,34 €) und für die übrigen Versorgungsberechtigten 350 S (25,44 €). 
Haben beide Ehegatten Anspruch auf eine vom Einkommen abhängige Leis-
tung und leben sie im gemeinsamen Haushalt, gebührt die Zusatzzahlung zur 
jeweils höheren einkommensabhängigen Versorgungsleistung. Diese Beträge 
gelten bei der Bemessung einkommensabhängiger Leistungen nach diesem 
Bundesgesetz und den übrigen Versorgungsgesetzen nicht als Einkommen. 

§ 9. (1) bis (3) … § 9. (1) bis (3) … 
 (4) Es treten in Kraft: 

  1. mit 1. Dezember 2001 § 8d; 
  2. mit 1. Jänner 2002 die §§ 2 Abs. 1 lit. c Z 1, 2a Abs. 2, 3 Abs. 2 und 4, 

8b und 8c in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/xxxx. 

Verbrechensopfergesetz 
§ 3. (1) Hilfe nach § 2 Z 1 ist monatlich jeweils in Höhe des Betrages zu er-

bringen, der dem Beschädigten durch die erlittene Körperverletzung oder Ge-
§ 3. (1) Hilfe nach § 2 Z 1 ist monatlich jeweils in Höhe des Betrages zu er-

bringen, der dem Beschädigten durch die erlittene Körperverletzung oder Ge-

575 der B
eilagen X

X
I. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
29 von 36

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



 Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung: 

54
575 der B

eilagen

 

 

sundheitsschädigung (§ 1 Abs. 4) als Verdienst oder den Hinterbliebenen 
durch den Tod des Unterhaltspflichtigen als Unterhalt entgangen ist oder künf-
tighin entgeht. Sie darf jedoch zusammen mit dem Einkommen nach Abs. 2 
den Betrag von monatlich 23 411 S nicht überschreiten. Diese Grenze erhöht 
sich auf 33 533 S, sofern der Anspruchsberechtigte seinen Ehegatten überwie-
gend erhält. Die Grenze erhöht sich weiters um 2 457 S für jedes Kind (§ 1 
Abs. 6). Für Witwen (Witwer) bildet der Betrag von 23 411 S die Einkom-
mensgrenze. Die Grenze beträgt für Waisen bis zur Vollendung des 
24. Lebensjahres 8 740 S, falls beide Elternteile verstorben sind 13 133 S und 
nach Vollendung des 24. Lebensjahres 15 527 S, falls beide Elternteile ver-
storben sind 23 411 S. Diese Beträge sind ab 1. Jänner 1992 und in der Folge 
mit Wirkung vom 1. Jänner eines jeden Jahres mit dem für den Bereich des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes festgesetzten Anpassungsfaktor zu 
vervielfachen. Die vervielfachten Beträge sind auf volle Schillinge zu runden. 
Übersteigt die Hilfe nach § 2 Z 1 zusammen mit dem Einkommen nach Abs. 2 
die Einkommensgrenze, so ist der Ersatz des Verdienst- oder Unterhaltsent-
ganges um den die Einkommensgrenze übersteigenden Betrag zu kürzen. 

sundheitsschädigung (§ 1 Abs. 4) als Verdienst oder den Hinterbliebenen 
durch den Tod des Unterhaltspflichtigen als Unterhalt entgangen ist oder künf-
tighin entgeht. Sie darf jedoch zusammen mit dem Einkommen nach Abs. 2 
den Betrag von monatlich 2 068,78 € nicht überschreiten. Diese Grenze erhöht 
sich auf 2 963,23 €, sofern der Anspruchsberechtigte seinen Ehegatten über-
wiegend erhält. Die Grenze erhöht sich weiters um 217,07 € für jedes Kind 
(§ 1 Abs. 6). Für Witwen (Witwer) bildet der Betrag von 2 068,78 € die Ein-
kommensgrenze. Die Grenze beträgt für Waisen bis zur Vollendung des 
24. Lebensjahres 772,37 €, falls beide Elternteile verstorben sind 1 160,51 € 
und nach Vollendung des 24. Lebensjahres 1 372,14 €, falls beide Elternteile 
verstorben sind 2 068,78 €. Diese Beträge sind ab 1. Jänner 2002 und in der 
Folge mit Wirkung vom 1. Jänner eines jeden Jahres mit dem für den Bereich 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes festgesetzten Anpassungsfaktor 
zu vervielfachen. Die vervielfachten Beträge sind auf Beträge von vollen 
10 Cent zu runden; hiebei sind Beträge unter 5 Cent zu vernachlässigen und 
Beträge von 5 Cent an auf 10 Cent zu ergänzen. Übersteigt die Hilfe nach § 2 
Z 1 zusammen mit dem Einkommen nach Abs. 2 die Einkommensgrenze, so 
ist der Ersatz des Verdienst- oder Unterhaltsentganges um den die Einkom-
mensgrenze übersteigenden Betrag zu kürzen. 

§ 7. Hatte eine Handlung im Sinne des § 1 Abs. 2 den Tod eines Menschen 
zur Folge, dann sind die Kosten der Bestattung demjenigen, der sie bestritten 
hat, bis zur Höhe des Betrages von 23 411 S zu ersetzen. Dieser Betrag ist ab 
1. Jänner 1992 und in der Folge mit Wirkung vom 1. Jänner eines jeden Jahres 
mit dem für den Bereich des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes festge-
setzten Anpassungsfaktor zu vervielfachen. Der vervielfachte Betrag ist auf 
volle Schillinge zu runden. Auf diesen Betrag sind einmalige Leistungen, die 
aus Anlaß des Todes aus Mitteln der Sozialversicherung oder sonstigen öffent-
lichen Mitteln gewährt werden, anzurechnen. 

§ 7. Hatte eine Handlung im Sinne des § 1 Abs. 2 den Tod eines Menschen 
zur Folge, dann sind die Kosten der Bestattung demjenigen, der sie bestritten 
hat, bis zur Höhe des Betrages von 2 068,78 € zu ersetzen. Dieser Betrag ist ab 
1. Jänner 2002 und in der Folge mit Wirkung vom 1. Jänner eines jeden Jahres 
mit dem für den Bereich des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes festge-
setzten Anpassungsfaktor zu vervielfachen. Der vervielfachte Betrag ist auf 
einen Betrag von vollen 10 Cent zu runden; hiebei ist ein Betrag unter 5 Cent 
zu vernachlässigen und ein Betrag von 5 Cent an auf 10 Cent zu ergänzen. Auf 
diesen Betrag sind einmalige Leistungen, die aus Anlass des Todes aus Mitteln 
der Sozialversicherung oder sonstigen öffentlichen Mitteln gewährt werden, 
anzurechnen. 

§ 9. (1) Ansuchen um Hilfeleistungen sind von dem Bundesamt für Soziales 
und Behindertenwesen entgegenzunehmen, in dessen Sprengel der Leistungs-
werber seinen Wohnsitz hat; ist kein solcher begründet, so ist der Aufenthalts-
ort maßgebend. Hat der Leistungswerber seinen Wohnsitz im Ausland, hat das 
Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen für Wien, Niederösterreich und 

§ 9. (1) Ansuchen um Hilfeleistungen sind von dem Bundesamt für Soziales 
und Behindertenwesen entgegenzunehmen, in dessen Sprengel der Leistungs-
werber seinen Wohnsitz hat; ist kein solcher begründet, so ist der Aufenthalts-
ort maßgebend. Hat der Leistungswerber seinen Wohnsitz im Ausland, hat das 
Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen für Wien, Niederösterreich und 
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Burgenland das Ansuchen entgegenzunehmen. Burgenland das Ansuchen entgegenzunehmen. Erfolgt das Ansuchen bei einer 
nicht zuständigen Behörde, bei einem Sozialversicherungsträger oder einem 
Gemeindeamt, so ist es unverzüglich an das örtlich zuständige Bundesamt für 
Soziales und Behindertenwesen weiterzuleiten und gilt als ursprünglich bei der 
zuständigen Behörde eingebracht. 

(2) … (2) … 
(3) Das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen hat festzustellen, ob 

wegen des dem Ansuchen zugrundeliegenden Sachverhaltes ein gerichtliches 
Strafverfahren eingeleitet worden ist und, gegebenenfalls, in welcher Lage 
sich dieses Verfahren befindet. Die Strafgerichte erster Instanz und die Staats-
anwälte haben eine entsprechende Anfrage des Bundesamtes für Soziales und 
Behindertenwesen unverzüglich zu beantworten. Hat der Staatsanwalt die An-
zeige zurückgelegt oder ist er von der Verfolgung oder der Anklage zurückge-
treten, so hat er die Gründe hiefür mitzuteilen. Ferner haben die Finanzämter, 
Sicherheitsbehörden und Sozialversicherungsträger auf Verlangen über die im 
Rahmen ihres Wirkungsbereiches festgestellten Tatsachen Auskunft zu geben. 
Die Auskunftspflicht erstreckt sich jedoch nicht auf Tatsachen, die aus finanz-
behördlichen Bescheiden des Leistungswerbers ersichtlich sind. 

(3) Das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen hat festzustellen, ob 
wegen des dem Ansuchen zugrunde liegenden Sachverhaltes ein gerichtliches 
Strafverfahren eingeleitet worden ist und, gegebenenfalls, in welcher Lage 
sich dieses Verfahren befindet. Die Strafgerichte erster Instanz und die Staats-
anwaltschaft haben eine entsprechende Anfrage des Bundesamtes für Soziales 
und Behindertenwesen unverzüglich zu beantworten. Hat die Staatsanwalt-
schaft die Anzeige zurückgelegt oder ist sie von der Verfolgung oder der An-
klage zurückgetreten, so hat sie die Gründe hiefür mitzuteilen. Ferner haben 
die Finanzämter, Sicherheitsbehörden, Gemeinden, öffentlichen und privaten 
Krankenanstalten, Krankenfürsorgeanstalten und Sozialversicherungsträger 
auf Verlangen über die im Rahmen ihres Wirkungsbereiches festgestellten 
Tatsachen Auskunft zu geben. Die Auskunftspflicht erstreckt sich jedoch nicht 
auf Tatsachen, die aus finanzbehördlichen Bescheiden des Leistungswerbers 
ersichtlich sind. 

§ 10. (1) bis (4) … § 10. (1) bis (4) … 
(5) Hilfe nach § 2 Z 7 ruht während einer mit voller Verpflegung verbunde-

nen Heilbehandlung ab dem Tag, der auf den Beginn der Heilbehandlung 
folgt. 

(5) Hilfe nach § 2 Z 7 ruht während einer mit voller Verpflegung verbunde-
nen Heilbehandlung ab dem Tag, der auf den Beginn der Heilbehandlung 
folgt. § 12 Abs. 1 des Heeresversorgungsgesetzes ist sinngemäß anzuwenden. 

§ 14. … Die Belehrung obliegt der Sicherheitsbehörde, welche die Tatsa-
chenfeststellungen trifft und dem Strafgericht erster Instanz, wenn jedoch der 
Staatsanwalt die Anzeige zurücklegt, diesem. 

§ 14. … Die Belehrung obliegt der Sicherheitsbehörde, welche die Tatsa-
chenfeststellungen trifft und dem Strafgericht erster Instanz, wenn jedoch die 
Staatsanwaltschaft die Anzeige zurücklegt, dieser. 

§ 16. (1) bis (5) … § 16. (1) bis (5) … 
 (6) Die §§ 3 Abs. 1, 7, 9 Abs. 1 letzter Satz und Abs. 3, 10 Abs. 5 und 14 

zweiter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/xxxx treten 
mit 1. Jänner 2002 in Kraft. 

Kriegsopferfondsgesetz 
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Kriegsopferfondsgesetz Kriegsopfer- und Behindertenfondsgesetz 
§ 1. Zum Zwecke der Fürsorge für Personen, die als Beschädigte, Witwen, 

Witwer oder Eltern einen Anspruch auf eine Rente oder Beihilfe nach dem 
Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, BGBl. Nr. 152, oder nach dem Heeres-
versorgungsgesetz, BGBl. Nr. 27/1964, haben oder eine solche Leistung im 
Wege des Härteausgleiches beziehen, wird der Kriegsopferfonds errichtet. 

§ 1. Zum Zwecke der Fürsorge für Personen, die als Beschädigte, Witwen, 
Witwer oder Eltern Rentenleistungen nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz 
1957, BGBl. Nr. 152/1957, nach dem Heeresversorgungsgesetz, BGBl. 
Nr. 27/1964, nach dem Impfschadengesetz, BGBl. Nr. 371/1973, oder Hilfe-
leistungen gemäß § 2 Z 1 des Verbrechensopfergesetzes, BGBl. Nr. 288/1972, 
beziehen, wird der Kriegsopfer- und Behindertenfonds errichtet. 

§ 2. (1) Der Kriegsopferfonds (in den folgenden Bestimmungen als Fonds 
bezeichnet) hat Rechtspersönlichkeit und wird vom Bundesminister für soziale 
Sicherheit und Generationen vertreten. 

§ 2. (1) Der Kriegsopfer- und Behindertenfonds (in den folgenden Bestim-
mungen als Fonds bezeichnet) hat Rechtspersönlichkeit und wird vom Bun-
desminister für soziale Sicherheit und Generationen vertreten. 

§ 4. (1) … § 4. (1) … 

(2) Die Höhe eines Darlehens, das aus den Mitteln des Fonds gewährt wird, 
soll bei den Anspruchsberechtigten nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz 
1957, BGBl. Nr. 152, den sechzigfachen Betrag der monatlichen Grundrente, 
Witwen(Witwer)beihilfe oder Elternrente, bei den Anspruchsberechtigten 
nach dem Heeresversorgungsgesetz, BGBl. Nr. 27/1964, den sechzigfachen 
Betrag der monatlichen Beschädigtenrente (§ 23 Abs. 3 des Heeresversor-
gungsgesetzes), Witwenrente (§ 33 Abs. 1 des Heeresversorgungsgesetzes), 
Witwenbeihilfe (§ 35 des Heeresversorgungsgesetzes) oder Elternrente (§ 44 
des Heeresversorgungsgesetzes) nicht übersteigen. 

(2) Die Höhe eines Darlehens, das aus den Mitteln des Fonds gewährt wird, 
soll bei den Beziehern von Rentenleistungen nach dem Kriegsopferversor-
gungsgesetz 1957 den sechzigfachen Betrag der monatlichen Grundrente, 
Witwen-(Witwer-)Beihilfe oder Elternrente, bei den Beziehern von Renten-
leistungen nach dem Heeresversorgungsgesetz den sechzigfachen Betrag der 
monatlichen Beschädigtenrente (§ 23 Abs. 3 des Heeresversorgungsgesetzes), 
Witwenrente (§ 33 Abs. 1 des Heeresversorgungsgesetzes), Witwenbeihilfe 
(§ 35 des Heeresversorgungsgesetzes) oder Elternrente (§ 44 des Heeresver-
sorgungsgesetzes), bei den Beziehern von Rentenleistungen nach dem Impf-
schadengesetz den sechzigfachen Betrag der monatlichen Beschädigtenrente 
(§ 2 Abs. 1 lit. c Z 1 des Impfschadengesetzes in Verbindung mit § 23 Abs. 3 
des Heeresversorgungsgesetzes) oder Witwenrente (§ 2 Abs. 1 lit. d Z 2 des 
Impfschadengesetzes in Verbindung mit § 33 Abs. 1 des Heeresversorgungs-
gesetzes), bei den Beziehern von Hilfeleistungen nach § 2 Z 1 des Verbre-
chensopfergesetzes den sechzigfachen Betrag des Ersatzes des Verdienst- oder 
Unterhaltsentganges nicht übersteigen. 

(3) und (4) … (3) und (4) … 
(5) Der Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen als Vertre-

ter des Kriegsopferfonds hat als Grundlage für die Gewährung von Darlehen 
nach Anhörung des Beirates (§ 2 Abs. 2) Richtlinien, insbesondere über die 
Darlehenshöhe, die Darlehenslaufzeit, die Darlehensbesicherung und die sons-
tigen Bedingungen zu erlassen. Diese Richtlinien sind im „Amtsblatt zur Wie-
ner Zeitung“ kundzumachen. 

(5) Der Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen als Vertre-
ter des Kriegsopfer- und Behindertenfonds hat als Grundlage für die Gewäh-
rung von Darlehen nach Anhörung des Beirates (§ 2 Abs. 2) Richtlinien, ins-
besondere über die Darlehenshöhe, die Darlehenslaufzeit, die Darlehensbesi-
cherung und die sonstigen Bedingungen zu erlassen. Diese Richtlinien sind im 
„Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ kundzumachen. 
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§ 4a. Die dem Fonds im vorangegangenen Kalenderjahr zugeflossenen Zin-
senerträge aus dem Kapitalvermögen sind alljährlich bis spätestens 1. Juli an 
den Nationalfonds zur besonderen Hilfe für behinderte Menschen (§ 22 des 
Bundesgesetzes vom 17. Mai 1990 über die Beratung, Betreuung und beson-
dere Hilfe für behinderte Menschen, BGBl. Nr. 283) zu überweisen. 

§ 4a. (1) Die Mittel des Fonds können auch für die Gewährung von zinsen-
freien Darlehen für Maßnahmen nach §§ 6 und 10a des Behinderteneinstel-
lungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1970, zur Verfügung gestellt werden, sofern 
dadurch die Verwendung der Mittel nach § 4 nicht beeinträchtigt wird. 

 (2) Die dem Fonds im vorangegangenen Kalenderjahr zugeflossenen Zinse-
nerträge aus dem Kapitalvermögen sind alljährlich bis spätestens 1. Juli an den 
Nationalfonds zur besonderen Hilfe für behinderte Menschen (§ 22 des Bun-
desgesetzes vom 17. Mai 1990 über die Beratung, Betreuung und besondere 
Hilfe für behinderte Menschen, BGBl. Nr. 283) zu überweisen. 

§ 9. Der jährliche Rechnungsabschluß des Fonds ist in den Amtlichen 
Nachrichten des Bundesministeriums für soziale Sicherheit und Generationen 
zu verlautbaren. 

entfällt. 

§ 10. … § 10. … 
 § 10a. Es treten in Kraft: 

  1. mit 1. Jänner 1994 die Aufhebung des § 9; 
  2. mit 1. Jänner 2002 der Titel sowie die §§ 1, 2 Abs. 1, 4 Abs. 2 erster 

Satz und Abs. 5 und 4a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/xxxx. 

Kleinrentnergesetz 
§ 1. (1) und (2) … § 1. (1) und (2) … 
(3) Die mit Verordnung des Bundesministers für Arbeit und Soziales für 

das Jahr 1995 festgestellten Beträge für Kleinrenten sind mit Wirkung vom 
1. Jänner 1996 und in der Folge mit Wirkung vom 1. Jänner eines jeden Jahres 
jeweils mit dem Anpassungsfaktor des § 108f des Allgemeinen Sozialversi-
cherungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, zu vervielfachen. Die ange-
paßten Beträge sind auf volle Schillingbeträge zu runden; dabei sind Beträge 
unter 50 Groschen zu vernachlässigen und Beträge von 50 Groschen an auf 
einen Schilling zu ergänzen. 

(3) Die mit Verordnung des Bundesministers für soziale Sicherheit und Ge-
nerationen für das Jahr 2001 festgestellten Beträge für Kleinrenten sind mit 
Wirkung vom 1. Jänner 2002 mit dem Anpassungsfaktor des § 108f des All-
gemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, zu ver-
vielfachen. Die vervielfachten Beträge sind auf Beträge von vollen 10 Cent zu 
runden; hiebei sind Beträge unter 5 Cent zu vernachlässigen und Beträge von 
5 Cent an auf 10 Cent zu ergänzen. 

(4) Die sich aus Abs. 3 ergebenden Beträge sind alljährlich durch Verord-
nung des Bundesministers für soziale Sicherheit und Generationen festzustel-
len. Diese Verordnung kann auch rückwirkend in Kraft gesetzt werden. 

entfällt. 

§ 8. (1) bis (3) … § 8. (1) bis (3) … 
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 (4) § 1 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/xxxx 
sowie die Aufhebung des § 1 Abs. 4 treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft. 

Kriegsgefangenenentschädigungsgesetz 
 (Kriegsgefangenenentschädigungsgesetz – KGEG) 

§ 1. … § 1. … 
 1. …  1. … 
 2. während der Besetzung Österreichs durch die Alliierten Mächte von 

einer ausländischen Macht aus politischen oder militärischen Gründen 
in Österreich festgenommen und in mittelost- oder osteuropäischen 
Staaten angehalten wurden, oder 

 2. während der Besetzung Österreichs durch die Alliierten Mächte von 
einer ausländischen Macht aus politischen oder militärischen Gründen 
in Österreich festgenommen und durch mittelost- oder osteuropäische 
Staaten angehalten wurden, oder 

 3. sich auf Grund politischer Verfolgung oder drohender politischer Ver-
folgung im Sinne des Opferfürsorgegesetzes, BGBl. Nr. 183/1947, au-
ßerhalb des Gebietes der Republik Österreich befanden und aus den in 
Z 2 angeführten Gründen von einer ausländischen Macht festgenom-
men und nach Beginn des Zweiten Weltkrieges in osteuropäischen 
Staaten angehalten wurden, 

 3. sich auf Grund politischer Verfolgung oder drohender politischer Ver-
folgung im Sinne des Opferfürsorgegesetzes, BGBl. Nr. 183/1947, au-
ßerhalb des Gebietes der Republik Österreich befanden und aus den in 
Z 2 angeführten Gründen von einer ausländischen Macht festgenom-
men und nach Beginn des Zweiten Weltkrieges durch mittelost- oder 
osteuropäische Staaten angehalten wurden, 

Einkommensteuer und Gebührenfreiheit Einkommensteuer- und Gebührenfreiheit 
§ 10. … § 10. … 
§ 11. (1) Zur Entscheidung in Angelegenheiten nach diesem Bundesgesetz 

sind zuständig: 
§ 11. (1) Zur Entscheidung in Angelegenheiten nach diesem Bundesgesetz 

sind zuständig: 
 1. für Bezieher einer Pension oder Rente nach dem  1. für Bezieher einer Pension oder Rente nach dem 
 a) Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG), BGBl. Nr. 189/ 

1955, 
 a) Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG), BGBl. Nr. 189/ 

1955, 
 b) Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz (GSVG), BGBl. Nr. 560/ 

1978, 
 b) Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz (GSVG), BGBl. Nr. 560/ 

1978, 
 c) Freiberuflichen Sozialversicherungsgesetz (FSVG), BGBl. Nr. 624/ 

1978, 
 c) Freiberuflichen Sozialversicherungsgesetz (FSVG), BGBl. Nr. 624/ 

1978, 
 d) Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG), BGBl. Nr. 559/1978,  d) Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG), BGBl. Nr. 559/1978, 
 e) Notarversicherungsgesetz 1972 (NVG 1972), BGBl. Nr. 66, 
 f) Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz (B-KUVG), 

BGBl. Nr. 200/1967, 
der für die Gewährung der Pension oder Rente zuständige Sozialversiche-
rungsträger; 

 e) Notarversicherungsgesetz 1972 (NVG 1972), BGBl. Nr. 66, 
der für die Gewährung der Pension oder Rente zuständige Sozialversiche-
rungsträger mit Ausnahme der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt; 
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§ 12. (1) Bei Zusammentreffen mehrerer Ansprüche auf eine Leistung nach 
diesem Bundesgesetz wird diese nur einmal geleistet. 

§ 12. (1) Bei Zusammentreffen mehrerer Ansprüche auf eine Leistung nach 
diesem Bundesgesetz wird diese nur einmal geleistet. 

(2) In den Fällen des Abs. 1 richtet sich die Zuständigkeit nach folgender 
Rangordnung: 
 1. Träger der Pensionsversicherung, 
 2. Träger der Unfallversicherung, 
 3. Bundespensionsamt, 
 4. Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen, 
 5. Landeshauptmann oder Landesschulrat, 
 6. alle übrigen Entscheidungsträger. 

(3) Bei gleichrangigen Ansprüchen gemäß Abs. 2 ist zuständig: 
 1. der Träger, gegenüber dem ein Eigenanspruch besteht, vor dem, gegen-

über dem ein Hinterbliebenenanspruch besteht; 
 2. subsidiär der Träger, gegenüber dem der höchste Leistungsanspruch 

besteht. 
(4) Eine später erworbene zusätzliche Leistung nach § 11 berührt die Zu-

ständigkeit gemäß Abs. 2 und 3 nicht. 

(2) In den Fällen des Abs. 1 ist primär der Träger zuständig, gegenüber dem 
ein Eigenanspruch besteht, vor dem, gegenüber dem ein Hinterbliebenenan-
spruch besteht. Subsidiär gilt folgende Rangordnung: 
 1. Träger der Pensionsversicherung, 
 2. Bundespensionsamt sowie die Personalämter gemäß § 11 Abs. 1 Z 2, 
 3. Österreichische Bundesbahnen, 
 4. Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen, 
 5. Landeshauptmann oder Landesschulrat. 
Bei gleichrangigen Ansprüchen ist der Träger zuständig, gegenüber dem der 
höchste Leistungsanspruch besteht. 

(3) Eine später erworbene zusätzliche Leistung nach § 11 sowie Änderun-
gen der Rechtslage berühren die Zuständigkeit hinsichtlich rechtskräftig ent-
schiedener Ansprüche nicht. 

(5) Bestehen über die Zuständigkeit Zweifel, bestimmt der Bundesminister 
für soziale Sicherheit und Generationen, welcher Entscheidungsträger zustän-
dig ist. 

(4) Bestehen über die Zuständigkeit Zweifel, bestimmt der Bundesminister 
für soziale Sicherheit und Generationen, welcher Entscheidungsträger zustän-
dig ist. 

§ 13. (1) Der Bund hat den Entscheidungsträgern (§ 11) die Aufwendungen 
nach diesem Bundesgesetz für die Leistung gemäß § 4 sowie die sonstigen 
Aufwendungen zu ersetzen. Die sonstigen Aufwendungen werden nur im tat-
sächlich nachgewiesenen Ausmaß, höchstens jedoch 10 vH der Aufwendun-
gen für die Leistungen gemäß § 4 ersetzt. 

§ 13. (1) Der Bund hat den Entscheidungsträgern (§ 11) die Aufwendungen 
nach diesem Bundesgesetz für die Leistungen gemäß § 4, den Trägern der 
Pensionsversicherung, der Unfallversicherung und den Österreichischen Bun-
desbahnen weiters die Zustellgebühren (§ 10 Abs. 3), den entsprechenden An-
teil an den Verwaltungsaufwendungen und die sonstigen Aufwendungen zu 
ersetzen. Für die anteiligen Verwaltungsaufwendungen und die sonstigen 
Aufwendungen werden pauschal 5 vH der Aufwendungen für die Leistungen 
gemäß § 4 ersetzt. 

§ 15. (1) Leistungen nach diesem Bundesgesetz sind durch Antrag geltend 
zu machen. Der Antragsteller hat die Voraussetzungen nach § 1 durch Vorlage 
entsprechender Unterlagen nachzuweisen. 

§ 15. (1) Leistungen nach diesem Bundesgesetz sind durch Antrag geltend 
zu machen. Wird der Antrag bei einer anderen Behörde, einem anderen Sozi-
alversicherungsträger, einem Gericht oder einem Gemeindeamt eingebracht, so 
ist der Antrag unverzüglich an den zuständigen Entscheidungsträger weiterzu-
leiten und gilt als ursprünglich bei diesem eingebracht. Der Antragsteller hat 
die Voraussetzungen nach § 1 durch Vorlage entsprechender Unterlagen nach-
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zuweisen. 
§ 23. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 2001 in Kraft. § 23. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 2001 in Kraft. 
 (2) Titel, § 1 Z 2 und 3, die Überschrift zu § 10, § 11 Abs. 1 Z 1, § 12, § 13 

Abs. 1 und § 15 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
xxx/xxxx treten mit 1. Jänner 2001, § 4 Abs. 1 tritt mit 1. Jänner 2002 in 
Kraft. 
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